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Vorwort 

 

Die Metalltechnische Industrie Niederösterreich steht für Innovation, Qualität und 
Verantwortung. Mit der vorliegenden Studie „Handel unter Kontrolle – Eine Dual-Use-

Exportanalyse“ wollen wir Impulse setzen und verdeutlichen die Spitzenposition 
unserer Branche in Bezug auf Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit. Die Fachgruppe 
hat Univ.Prof. Dr. Johannes Reich-Rohrwig, Dr. Bernt Elsner, Mag. Konstantin Kladivko 
(alle CMS) in Zusammenarbeit mit ao. Univ.Prof. Dr. Peter Hilpold mit einem 
Rechtsgutachten beauftragt, das sich mit der aktuellen rechtlichen Situation des 
Exports von Single- und Dual-Use-Gütern sowie mit konkreten 
Verbesserungsvorschlägen befasst. 

Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, sind ein 
sensibler Bereich des internationalen Handels. Die EU-Verordnung (VO (EU) 
2021/821) regelt deren Ausfuhr streng, um Sicherheit und Rechtskonformität zu 
gewährleisten. Doch wie wirken sich diese Vorgaben auf die Exporttätigkeit unserer 
Unternehmen aus? 

Zudem hat Economica mit Christian Helmenstein, Harald Schiting, Helmut Berrer und 
Michaela Zalesak eine Dual-Use-Exportanalyse erstellt. Die Studie beleuchtet die 
Eckpunkte der geltenden Rechtslage und analysiert anhand empirischer Daten die 
Auswirkungen auf den Handel in Österreich und Europa. Wir wollen verstehen, ob 
Kennzeichnungen und unterschiedliche nationale Auslegungen die 
Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen. 

Unser Ziel ist klar: Wir wollen praxisnahe Erkenntnisse liefern, die helfen, rechtliche 
Unsicherheiten zu reduzieren und den Export zu erleichtern – ohne die hohen 
Standards zu gefährden. Damit stärken wir den Wirtschaftsstandort und die 
internationale Position unserer Mitgliedsbetriebe. 
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Executive Summary  
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Die Studie „Handel unter Kontrolle – Eine Dual-Use-Exportanalyse“ im Auftrag der Metall-

technischen Industrie Niederösterreich, befasst sich mit dem Handel von Dual-Use-Pro-

dukten aus Österreich und Europa, also mit dem Export von Gütern die sowohl für zivile 

als auch militärische Zwecke genutzt werden können.  

Die Studie beleuchtet einerseits die Eckpunkte der geltenden EU-Verordnung über die 

Kontrolle der Ausfuhr dieser Güter (VO (EU) 2021/821) und deren Umsetzung und analy-
siert andererseits die Auswirkungen auf die Exporttätigkeit der Mitgliedstaaten.  

Das Ziel der Studie ist es mithilfe empirischer Daten herauszufinden, inwieweit die aktuelle 

Implementierung der Dual-Use-Verordnung in den Mitgliedstaaten den Handel mit diesen 

Gütern beeinflusst. Folgende Fragestellungen bzw. Hypothesen liegen der Analyse zu-

grunde: 

1. Wie hat sich der Handel mit Dual-Use-Gütern in Österreich über die Zeit entwickelt und 

in welcher Relation steht dieser zu den gesamteuropäischen Exporten? 

2. Wie wirkt sich die Umsetzung der Dual-Use-Verordnung bzw. die Kennzeichnung als 
Dual-Use-Gut auf den Handel aus? 

• Hypothese 1: Allein die Kennzeichnung einer Produktegruppe in der TARIC-Daten-

bank mit der Fußnote „Dual-Use“ (Signaling) führt zu einer Reduktion der Export-

aktivität. 

• Hypothese 2: Umso strenger die Auslegung der EU-Verordnung in einem Mitglied-

staat ausfällt, umso weniger Dual-Use-Export findet statt. 

Hypothese 1 fußt auf der Komplexität der Prozesse im Export1, die aufgrund der Verord-

nung nicht nur bei „echten“ Dual-Use-Gütern anfallen, sondern teilweise auch für Güter, 
die lediglich in derselben KN-Produktkategorie geführt werden. Ein damit einhergehender 

bürokratischer Aufwand, als auch das rechtliche Risiko könnten hierbei dazu führen, dass 

potenzielle Exporteure „präventiv“ von der Ausfuhr abgehalten werden. 

Hypothese 2 hingegen bezieht sich auf die von der Verordnung erfassten Güter („echte“ 

Dual-Use-Güter), und gründet sich auf dem Verdacht, dass Gold-Plating negative wirt-

schaftliche Auswirkungen haben kann. Hierfür musste ein neuartiger quantitativer Index 

entwickelt werden, der es ermöglicht Gold-Plating im Sinne der VO (EU) 2021/821 zu 

messen. 

 

 

 

1 Angefangen bei der Güterbestimmung bis hin zu den notwendigen Berichtspflichten für Exporteure bei einer 
Einzelfallprüfung 
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Daten und Methodik 

Für die Analyse wurden offizielle Datenmeldungen der EU (genehmigte Dual-Use-Handels-

werte) mit Daten der Außenhandelsstatistik (Comext) verglichen, um Schätzungen zum 

tatsächlichen Handel mit diesen Gütern zu erhalten. Der neue sogenannte „Strenge-In-

dex“ basiert auf Recherchen von CMS2, die untersucht haben, welche Länder in welchen 

Jahren die einzelnen Artikel der EU-Verordnung strenger ausgelegt haben oder nicht. Zur 
Testung der Hypothesen wurden ökonometrische Panelmodelle aufgesetzt, die einerseits 

auf Handelsdaten, einem Kennzeichnungs-Dummy gemäß TARIC-Datenbank als auch dem 

neu entwickelten „Strenge-Index“ zurückgreifen. 

Status quo und zeitliche Entwicklung 

Aktuell (2024) liegt der geschätzte tatsächliche Ausfuhrwert von Dual-Use-Gütern aus 

Österreich in Drittländer exkl. EU001-Zielländer3 etwa bei 1,9 Mrd. Euro. Die wichtigste 

Güterkategorie in diesem Bereich sind Maschinen und elektronische Geräte. Etwa 35% 

des genehmigten Dual-Use-Handelswerts (durch Einzelgenehmigungen) betrifft diese 
Kategorie. Anders sieht die Verteilung auf gesamteuropäischer Ebene aus. Der höchste 

Anteil des genehmigten Handels durch Einzelgenehmigungen auf EU-Ebene (41%) betrifft 

kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstungen. 

Von 2012 bis 2018 stieg der Anteil der österreichischen Dual-Use-Exporte gemessen an 

allen österreichischen Exporten (jeweils bezogen auf Exporte in Drittländer exkl. EU001-

Zielländer) von 5,9% auf 7,5%. In den letzten Jahren ist der Anteil jedoch wieder leicht zu-

rückgegangen und liegt im Jahr 2024 bei 7,0%. Der äquivalente gesamteuropäische Anteil 

liegt im Jahr 2024 bei 3,6% und weist im Unterschied zur Entwicklung in Österreich jedoch 
in der jüngeren Vergangenheit einen leicht positiven Trend auf. 

Österreichs Anteil an allen europäischen Dual-Use-Exporten nimmt über die Zeit tenden-

ziell ab. Seit dem Jahr 2020 verlor Österreich in etwa 0,3%-Punkte und liegt aktuell (2024) 

bei etwa 4,1%. 

Signaling-Effekte 

Mithilfe eines ökonometrischen Modells kann Hypothese 1 bestätigt werden: Signifikante 

Ergebnisse und das negative Vorzeichen des Modellparameters für die Kennzeichnung 

 

2 CMS (2025): Gutachten zum Export von Single- und Dual-Use-Gütern, Wien. 
3 EU001-Zielländer sind: USA, Japan, Norwegen, Schweiz (inkl. Liechtenstein), Neuseeland, Australien, Kanada, 
Vereinigtes Königreich, Island; Das sind Länder, für die umfangreiche Ausnahmen bei der Kontrolle der 
Ausfuhren bestehen. 
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einer Produktgruppe mit einer Dual-Use-Fußnote in der TARIC-Datenbank zeigen, dass 

Signaling-Effekte ceteris paribus zu geringerer Handelsaktivität führen.  

Geht man davon aus, dass der Signaling-Effekt einen unbeabsichtigten negativen Effekt 

auf die Exportaktivität darstellt, so ergeben sich angewandt auf die Zahlen in Österreich 

folgende Ergebnisse: Eine Beseitigung des unbeabsichtigten Signaling-Effekts für Güter, 

die keinen doppelten Verwendungszweck aufweisen (jedoch aktuell eine Fußnote im 
TARIC-System zeigen) würde den Exportwert für nicht gelistete Güter ceteris paribus um 

0,57 Mrd. Euro bis 1,58 Mrd. Euro erhöhen.  

Gold-Plating-Effekte 

Hypothese 2 konnte mithilfe eines anderen Modells ebenfalls bestätigt werden. Der 

Modellparameter für eine Veränderung des „Strenge-Index“ ist in verschiedenen 

Spezifikationen signifikant negativ: Dies bedeutet, dass erhöhtes Gold-Plating im 

Zusammenhang mit der VO (EU) 2021/821 den Handelswert mit Dual-Use-Gütern ceteris 

paribus negativ beeinflusst.  

Legt man das konservativste Ergebnis der Schätzungen (PPML) zugrunde, dann bedeutet 

das für Österreich: Eine komplette Rücknahme des Gold-Plating für Güter aus Anhang I 

der EU-Verordnung erhöht den Exportwert von Dual-Use-Produkten ceteris paribus um 

280 Mio. Euro.  

Fazit 

Da der Anteil österreichischer Exporte von Dual-Use-Gütern über die Zeit langsam zurück-

geht, könnte laut Studienergebnisse die Rücknahme des Gold-Platings dazu beitragen, 

eine Abschwächung dieses Trends zu erzielen. 

Negative Externalitäten durch die ungewollten Signaling-Effekte sind eine Heraus-

forderung auf gesamteuropäischer Ebene. Diesbezügliche Verbesserungsvorschläge 

müssen jedenfalls den hohen Komplexitätsgrad im Exportvorgang im Allgemeinen be-

rücksichtigen, bzw. versuchen diesen zu reduzieren. Aufgrund des substanziellen Anteils 

von Exportprodukten in derselben KN-Gruppe, die keine „echten“ Dual-Use-Güter darstel-

len, hat jedoch eine Auflösung dieses Effekts potenziell eine größere absolute Wirkung. 

Insgesamt hat diese Studie erstmals versucht sowohl die Signaling-Effekte als auch die 

Gold-Plating-Effekte, die sich aus der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung der EU-
Verordnung ergeben, zu quantifizieren und die Effektstärken für Österreich zu berechnen. 

Die Bildung eines neuen quantitativen Maßes für Gold-Plating im Zusammenhang mit der 

VO (EU) 2021/821 stellt ebenfalls eine Erweiterung des Forschungsfelds dar. 

  



Handel unter Kontrolle – Eine Dual-Use-Exportanalyse 5 

 

1.  
Einleitung 
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Freihandel ist einer der Grundpfeiler wirtschaftlichen Wachstums und Wohlstands. Bereits 

seit Adam Smith und weiterentwickelt durch David Ricardo, sind die Konzepte von absolu-

ten Kostenvorteilen bzw. des komparativen Vorteils im Handel bekannt. Im freien Handel 

können diese Vorteile genutzt, Ressourcen über nationale Grenzen hinweg optimal einge-

setzt, und damit Wohlstand auf beiden Seiten gesteigert werden.  

In der Phase der Globalisierung haben intensivierte Handelsbeziehungen zwischen den 
Staaten dementsprechend auch empirisch nachweisbar dazu beigetragen das Wachstum 

von Volkswirtschaften zu fördern. 

Obwohl die Vorteile evident sind, bekennt sich die internationale Staatengemeinschaft 

trotzdem dazu den Handel mit gewissen Produkten aktiv einzuschränken. Die einschnei-

denden Erfahrungen des zweiten Weltkriegs sowie die nachfolgende bedrohliche Phase 

der atomaren Aufrüstung haben gezeigt, dass die wirtschaftlichen Vorteile der Produktion 

und des Handels mit bestimmten Waren die Gefahren durch die existenzielle Bedrohung, 

die damit einhergehen, nicht aufwiegen können. 

Auch im EU-Recht, welches im Grundsatz für Exportfreiheit in Drittländer steht, wird aus 

Gründen der nationalen Sicherheit, zur Sicherung des friedlichen Zusammenlebens der 

Nationen und zum Schutz vor terroristischen Aktivitäten daher die Kontrolle des Handels 

mit strategisch relevanten Gütern festgelegt.4 Die Vorschriften basieren auf nationalen, 

europäischen oder internationalen Abkommen. Zusätzlich dazu können auch Länder- 

oder Personenembargos die Liste an kontrollierten Gütern je nach Endempfänger erwei-

tern.  

Das Thema Exportkontrolle gewann in den letzten Jahren speziell vor dem Hintergrund 
der verschärften sicherheitspolitischen Lage an Bedeutung. Nicht nur die Anzahl der 

Kriegsschauplätze (teilweise in unmittelbarer Nachbarschaft Europas) ist gestiegen, son-

dern auch die Art der Kriegsführung hat sich weiterentwickelt. Moderne militärische Aus-

einandersetzungen sind heutzutage geprägt durch den Einsatz neuester Technologien 

(Drohnenkriege, hybride Kriegsführung, etc.). Dementsprechend hat sich auch der Um-

fang an Gütern erweitert, die für militärische Zwecke eingesetzt werden können.  

Während die Kontrolle des Handels mit Produkten, die vorrangig militärischen Verwen-

dungszwecken dienen (z.B. Kriegsmaterial wie Granaten, Bomben, Mörser, etc.), daher ein-
deutig die genannten Ziele erfüllt, so stellt sich die Kontrolle für Güter, die vermehrt im 

zivilen Leben Anwendung finden (z.B. integrierte Schaltungen, Flugzeuge, Sensoren, etc.), 

jedoch auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können schwieriger dar.  

 

4 https://www.bmwet.gv.at/Themen/Exportkontrolle.html 
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Diese Güter, im Folgenden „Güter mit doppeltem Verwendungszweck“ oder Dual-Use-

Güter sind der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie. Zwei Forschungs-

fragen werden in dieser behandelt: 

1. Wie hat sich der Handel mit Dual-Use-Gütern in Österreich über die Zeit entwickelt und 

in welcher Relation steht dieser zu den gesamteuropäischen Exporten? 

2. Wie wirkt sich die Umsetzung der EU-Dual-Use-Verordnung bzw. die Kennzeichnung 
als Dual-Use-Gut auf den Handel mit diesen Gütern aus? 

In Kapitel 1 wird zuerst die geltende EU-Verordnung bezüglich der Kontrolle des Handels 

mit Dual-Use-Gütern näher beleuchtet. Dies umfasst die Definition von Dual-Use-Gütern, 

welche Transaktionen kontrolliert werden und wie sich Genehmigungsarten nach Produkt 

und Handelspartner unterscheiden können. Kapitel 2 geht näher auf die eigentlichen 

Dual-Use-Güter laut EU-Verordnung ein, wie sich der Listenumfang über die Jahre verän-

dert hat und welche weiteren Datenquellen im Rahmen der Studie zur Anwendung kom-

men.  

Die Hauptergebnisse zu den Forschungsfragen werden ab Kapitel 3 behandelt. Zuerst 

werden mithilfe der verfügbaren Daten das Ausmaß des Exports mit Dual-Use-Gütern 

quantifiziert und in Relation mit europäischen Durchschnittswerten gesetzt. Kapitel 4 um-

fasst schließlich die Beschreibung von Wirkungsmechanismen, über welche die EU-Ver-

ordnung den Handel beeinflussen kann, aufgestellte Hypothesen, deskriptive Analysen 

und die Ergebnisse ökonometrischer Panelmodell-Berechnungen zur Testung der Hypo-

thesen. 
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2.  
Die EU-Verordnung 
2021/821 im Detail  
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2.1. Hintergrund 

„Güter mit doppeltem Verwendungszweck“ oder Dual-Use-Güter, können sowohl für zivile 
Zwecke als auch im militärischen Kontext verwendet werden, daher unterliegt der Handel 

mit diesen Gütern bestimmten Vorschriften. International existieren verschiedene Abkom-

men diesbezüglich, deren Ziele von der Befreiung der Welt von chemischen Waffen bis hin 

zur Verhinderung der Ausbreitung von Kernwaffen reichen. Für die Länder der Euro-

päischen Union regelt eine eigene EU-Verordnung den Umfang und die Grundsätze der 

Ausfuhrkontrolle.  

In der EU-Verordnung 2021/821 („[…] über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Aus-
fuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung be-

treffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck“) werden fünf internationale Export-

kontrollregime umgesetzt. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die konkreten Regime mit 

der jeweiligen Zielsetzung. 

Tabelle 1: Internationale Kontrollregime für Dual-Use-Güter 

Regime Zielsetzung 

Wassenaar Arrangement (WA) Exportkontrolle von konventionellen 
Rüstungsgütern und Dual-Use-Gütern 

Missile Technology Control Regime (MTCR) Verhinderung der Weiterverbreitung 
von Gütern zur Herstellung von 
Trägersystemen für 
Massenvernichtungswaffen 

Nuclear Suppliers Group (NSG) Verhinderung der Weiterverbreitung 
von nuklearen Materialien, 
Ausrüstungen und Technologien 

Australische Gruppe (AG) Verhinderung der Verbreitung von 
chemischen oder biologischen 
Waffen durch den Export 

Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ)  Verbot der Entwicklung, Herstellung, 
Besitz, Weitergabe und Einsatz 
chemischer Waffen 

 

Der Zweck der EU-Verordnung ist es, den Mitgliedstaaten die Erfüllung ihrer internationa-

len Verpflichtungen als Mitglieder in den „Kontrollregimen“ zu erleichtern und harmoni-
siert auf neue sicherheitsrelevante Entwicklungen und technologische Neuerungen 

reagieren zu können.  
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Die Kontrolle des Handels mit Dual-Use-Gütern (Waren, Software und Technologie) ist in 

ähnlicher Form für Länder der Europäischen Union bereits seit dem Jahr 1995 geregelt. 

Die aktuelle EU-Verordnung geht zurück auf einen GASP-Beschluss in Kombination mit der 

EU-Verordnung Nr. 3381/94 welche über Anpassungen und Neufassungen weiter harmo-

nisiert, vereinheitlicht und immer wieder erweitert wurde (siehe Tabelle 2).  

Tabelle 2: Vorgänger der aktuellen EU-Verordnung 2021/821 

Jahr Titel 

1994/ 
2000 

94/942/GASP: „Beschluß des Rates vom 19. Dezember 1994 über die vom Rat 
gemäß Artikel J.3 des Vertrags über die Europäische Union angenommene 
gemeinsame Aktion zur Ausfuhrkontrolle von Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck“ 
Änderung durch: 
„Beschluß des Rates vom 20. März 2000 zur Änderung des Beschlusses 
94/942/GASP […]“ 

1994/ 
1995 

„Verordnung (EG) Nr. 3381/94 des Rates vom 19. Dezember 1994 über eine 
Gemeinschaftsregelung der Ausfuhrkontrolle von Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck“  
Änderung durch: 
„Verordnung (EG) Nr. 837/95 des Rates vom 10. April 1995 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 3381/94 […]“ 

2000 
„Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 des Rates vom 22. Juni 2000 über eine 
Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr von Gütern und 
Technologien mit doppeltem Verwendungszweck“ 

2009 

„Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 über eine 
Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der 
Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
(Neufassung)“ 

2021 

„Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Mai 2021 über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der 
Vermittlung, der technischen Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung 
betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Neufassung)“ Aktuell 
gültige Fassung; in Kraft seit 09.09.2021 

Quelle: Zusammenstellung durch Economica 
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2.2. Definition von Dual-Use-Gütern 

Nach der aktuell gültigen EU-Verordnung 2021/821 sind „Güter mit doppeltem Verwen-
dungszweck“…  

„(…) Güter einschließlich Datenverarbeitungsprogramme (Software) und Technologie, die 

sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können; darin 

eingeschlossen sind Güter, die zur Konstruktion, Entwicklung, Herstellung oder zum Einsatz 
von nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen oder ihren Trägersystemen verwendet 

werden können, einschließlich aller Güter, die sowohl für nichtexplosive Zwecke als auch für 

jedwede Form der Unterstützung bei der Herstellung von Kernwaffen oder sonstigen 
Kernsprengkörpern verwendet werden können;“5  

Bereits die ersten zwei Zeilen dieser Definition breiten den Geltungsbereich dieser Ver-

ordnung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte aus. Nicht nur Schusswaffen, die 

sowohl für den Schießsport im zivilen Bereich, sondern auch für militärische Zwecke einge-

setzt werden können, sind dadurch abgedeckt, sondern auch Schutzausrüstung (z. B. 

Helme und Westen), Nachtsichtgeräte, Sensoren bis hin zu Telekommunikationsgeräten 
etc. sind dadurch erfasst. „Güter zur Konstruktion“ inkludieren zusätzlich eine Vielzahl an 

präzisen Maschinen (z. B. spezielle CNC-Maschinen). 

Bereits diese beispielhafte Auflistung macht deutlich, wie umfangreich die Produktliste 

potenzieller Dual-Use-Güter ausfällt. Ein Blick auf die taxative Auflistung aller umfassten 

Dual-Use-Produkte in Anhang I der EU-Verordnung bestätigt diese Vermutung: Die Liste 

umfasst in der offiziellen deutschen Fassung6 400 Seiten. 

2.3. Kontrollierte Aktivitäten 

Die aktuelle Verordnung (EU) 2021/821 regelt nicht nur die Ausfuhr, sondern auch die 

Verbringung, die Durchfuhr, die Handelsvermittlung und die technische Unterstützung im 

Zusammenhang mit Dual-Use-Gütern7.  

 

5Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine 
Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung, der Durchfuhr 
und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck, ABl L206, Art 2.  
6 Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine 
Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung, der Durchfuhr 
und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck, ABl L206, Anhang I. 
7 Art 1 VO (EU) 2021/821  
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2.3.1. Ausfuhr in ein Drittland 

Grundsätzlich fallen alle Güter, die in Anhang I der EU-Verordnung angeführt sind und in 

ein Drittland ausgeführt werden, unter eine Genehmigungspflicht (Art 3). Die Genehmi-

gungspflicht kann sich jedoch auch auf andere Güter erstrecken.  

2.3.1.1. Erweiterung der Ausfuhrkontrolle auf andere Güter – „Catch-All“ 

Dies ist laut EU-Verordnung möglich, wenn bspw. der Ausführer von der Behörde darüber 

unterrichtet wurde, dass Güter im Zusammenhang mit ABC-Waffen oder für einen militä-
rische Zweck in einem Land mit aufrechtem Waffenembargo verwendet werden sollen. In 

diesem Fall können Mitgliedstaaten zusätzlich sogar noch strenger agieren, indem bereits 

der Grund zur Annahme beim Ausführer selbst (bezüglich dieser Kriterien) ausreicht, um 

eine Genehmigungspflicht vorzuschreiben (Art 4). Zusätzliche Genehmigungspflichten 

fallen bspw. auch für Güter der digitalen Überwachung an, die nicht in Anhang I der EU-

Verordnung angeführt sind, wenn sie bspw. zu Zwecken der internen Repression be-

stimmt sein könnten (Art 5). Mitgliedstaaten können außerdem den Handel mit allen an-

deren Gütern untersagen oder eine Genehmigungspflicht aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit, einschließlich der Verhinderung von Terroranschlägen, oder aus Menschen-

rechtserwägungen (Art 9) vorschreiben. Generell ist auch die Definition (zusätzlicher) na-

tionaler Kontrolllisten je Mitgliedstaat möglich. 

2.3.2. Verbringung innerhalb der EU 

Im Unterschied zur Kontrolle bei der Ausfuhr in Drittländer ist die Verbringung von Waren 

zwischen den Ländern der Europäischen Union weniger streng geregelt. Genehmigungs-

pflichtig sind hierbei in erster Linie lediglich Güter aus Anhang IV der EU-Verordnung (Art 
11), welche sich als Teilmenge der Güter in Anhang I der EU-Verordnung (Art 20) über ihre 

hochsensible Natur auszeichnen. Anhang IV der EU-Verordnung umfasst beispielsweise 

die meisten Nukleargüter (Kategorie 0), Güter der Tarn-Technologie, Sprengstoffe, Güter 

kontrollierte 

Aktivitäten 

Ausfuhr in Drittstaaten

Verbringung innerhalb der EU

Vermittlung

Durchfuhr

Technische Unterstützung
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der Kryptoanalyse als auch Güter des Chemiewaffenübereinkommens (z.B. Rizin, Saxito-

xin). 

2.3.3. Sonstige Kontrollen 

Weitere Kontrollen können für folgende Aktivitäten (Art 2) bezüglich Dual-Use-Güter 

vorgesehen sein: 

• Durchfuhr: Beförderung von Nicht-Unionsgütern mit doppeltem Verwendungszweck 

durch das Zollgebiet der EU zu einem Bestimmungsziel außerhalb des Zollgebiets. 

• Vermittlung: Das Herbeiführen von Transaktionen zum Kauf/ Verkauf/ Lieferung von 

Dual-Use-Gütern von einem Drittland in ein anderes Drittland. 

• Technischen Unterstützung: Dies umfasst technische Hilfe z. B. in Form der Anleitung, 

Beratung, Ausbildung oder Weitergabe von praktischen Kenntnissen oder Fertigkeiten 

in Zusammenhang mit der Reparatur, der Entwicklung, der Herstellung, Montage, 

Erprobung, Wartung etc. 

In erster Linie können Genehmigungspflichten bzw. Verbote (im Falle der Durchfuhr) für 

diese Aktivitäten für Güter aus Anhang I der EU-Verordnung vorgeschrieben werden. 

Zusätzlich haben die Mitgliedstaaten aber auch in diesen Fällen die Möglichkeit, Kontrollen 

auf weitere nicht gelistete Güter („Catch-All“) auszuweiten (siehe bspw. Art. 6, 7, 8 der EU-

Verordnung). 

2.4. Genehmigungsinstrumente lt. VO (EU) 2021/821 

Fällt ein Exportgut nach den beispielhaft angeführten Voraussetzungen unter eine 

Genehmigungspflicht, so stehen dem Exporteur verschiedene Instrumente für die 

Genehmigung der Ausfuhr zur Verfügung.  

2.4.1. Genehmigungen für den einzelnen Exporteur 

2.4.1.1. Einzelausfuhrgenehmigung 

Die sogenannte Einzelausfuhrgenehmigung wird nur einen bestimmten Ausführer erteilt. 

Sie gilt für die Lieferung eines oder mehrerer Dual-Use-Güter an einen Endverwender 
oder Empfänger in einem Drittland (Art 2). Diese Art der Genehmigung ist genau 

zugeschnitten auf die jeweilige Transaktion und ist, wie der Name bereits vermuten lässt, 

das am wenigsten flexible Instrument der Ausfuhrgenehmigung.  
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2.4.1.2. Globalausfuhrgenehmigung 

Etwas flexibler gestaltet sich die Globalausfuhrgenehmigung. Sie ist nicht mehr begrenzt 

auf ein Gut, sondern kann für eine Art oder Kategorie von Gütern mit doppeltem Verwen-

dungszweck erteilt werden. Außerdem kann sie die Ausfuhr zu mehreren (genau bestimm-

ten) Endverwendern und/oder in ein oder mehrere (genau festgelegte) Drittländer umfas-

sen.  

Beide Instrumente gelten jeweils nur für den jeweiligen Antragssteller (=Ausführer) und 

sind in der Regel zwei Jahre gültig (Art 12).  

Im Zuge der Antragsstellung sind die Ausführer dafür verantwortlich der zuständigen 
nationalen Behörde8 alle notwendigen Informationen zukommen zu lassen. Dazu zählen 

bspw. Angaben zum Endverwender, dem Bestimmungsland und der Endverwendung der 

Güter. 

Für die Globalausfuhrgenehmigung müssen Ausführer zusätzlich über ein ICP (Internal 

Compliance Programme) verfügen. Ein ICP umfasst beispielsweise die laufende Umset-

zung von Strategien und Verfahren eines Ausführers, um die Ziele der Verordnung zu er-

füllen und bspw. auch Risikobewertungen bezüglich der Ausfuhren vorzunehmen (Sorg-

faltspflicht). 

2.4.2. Allgemeine Genehmigungen 

Zwei weitere Instrumente, die Ausführer unter bestimmten Voraussetzungen nutzen 

können, sind die nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigung und die allgemeine 

Ausfuhrgenehmigung der Union. 

2.4.2.1. Nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigung 

Die nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigung kann grundsätzlich von allen Ausführern 

genutzt werden, die in dem Mitgliedstaat ansässig oder niedergelassen sind (Art 12), 

welcher die Genehmigung erteilt hat. 

In Österreich sind aktuell drei nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigungen in Kraft:  

 

8 In Österreich ist dies laut der Mitteilung der Mitgliedstaten (Informationsvermerk C/2024/5881, S.39f) das 
Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (aktuell Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus). 
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Tabelle 3: Nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigungen in Österreich 

AT002 
Für die Ausfuhr bestimmter Güter mit doppeltem Verwendungszweck unterhalb einer 
bestimmten Wertgrenze (5.000 Euro) (§ 3a Abs. 1 der 1. AußWV 2011 idgF.) 

AT003 
Für Ventile und Pumpen gemäß den Ausfuhrlistennummern 2B350g und 2B350i nach 
bestimmten Bestimmungszielen (§ 3b Abs. 1 der 1. AußWV 2011 idgF.) 

AT004 
Für Frequenzumwandler gemäß Ausfuhrlistennummer 3A225 und zugehörige 
Software und Technologie (§ 3c Abs. 1 der 1. AußWV 2011 idgF.) 

Quellen: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus9 und EU-Kommission10 
Anmerkung: Die nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigung AT001 bezog sich auf bestimmte Wiederausfuhren, wurde 
jedoch durch eine neue Allgemeingenehmigung der Union (EU003) überflüssig und deshalb aufgehoben. 11 

2.4.2.2. Allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Union 

Allgemeine Ausfuhrgenehmigungen der Union hingegen gelten für alle in der EU 

niedergelassenen oder ansässigen Ausführer. In der aktuellen Verordnung sind acht 

Genehmigungen vorgesehen: 

Tabelle 4: Allgemeine Ausfuhrgenehmigungen der Union 

EU001 Ausfuhr von Gütern des Anhangs I der EU-Verordnung in bestimmte Destinationen 

EU002 Ausfuhr ausgewählter Güter in vier Bestimmungsländer 

EU003 Wiederausfuhr von Dual-Use-Gütern nach Instandsetzung oder Austausch/Ersatz 

EU004 Vorübergehende Ausfuhr von Dual-Use-Gütern für Ausstellungen oder Messen 

EU005 Telekommunikation 

EU006 Bestimmte Chemikalien 

EU007 Konzerninterne Ausfuhr von Software und Technologie 

EU008 Verschlüsselungstechnologie 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus12  

Speziell die Allgemeine Ausfuhrgenehmigung EU001 stellt hinsichtlich der ausgenom-
menen Zielländer und dem verbundenen Handelsvolumen eine substanzielle „Ausnahme“ 

 

9 https://www.bmwet.gv.at/Themen/Exportkontrolle/Export/Dual-Use/Allgemeingenehmigung-Dual-Use.html 
10 Informationsvermerk C/2024/5881, S.37 
11 BMF (2025) Auslegungshinweise 
12 https://www.bmwet.gv.at/Themen/Exportkontrolle/Export/Dual-Use/Allgemeingenehmigung-Dual-Use.html 
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in der Ausfuhrkontrolle dar (siehe auch Kapitel 4). Unter Einhaltung bestimmter Nebenbe-

stimmungen und Voraussetzungen13 sind Ausfuhren von Gütern aus Anhang I der EU-

Verordnung laut der Genehmigung EU001 nach Australien, Island, Japan, Kanada, Neu-

seeland, Norwegen, in die Schweiz einschließlich Liechtenstein, in das Vereinigte König-

reich sowie in die Vereinigten Staaten von Amerika von den Kontrollen ausgenommen. Im 

Folgenden werden diese Länder zusammengefasst unter dem Begriff „EU001-Zielländer“. 

2.4.3. Unterschiede im Ablauf 

Während bei der Einzel- und der Globalausfuhrgenehmigung nur für den jeweiligen An-

tragsteller Ausfuhren genehmigt werden können und damit jeweils eine Fall-spezifische 

Prüfung durch die jeweilig zuständige nationale Behörde erforderlich ist, so gelten die 

Allgemeinen Ausfuhrgenehmigungen der Mitgliedstaaten bzw. der Union grundsätzlich 

für alle Ausführer. Der Exporteur hat zwar auch unter Nutzung der beiden allgemeinen 

Genehmigungen bestimmte Meldepflichten bzw. Bedingungen (z. B. ICP) zu erfüllen, je-
doch dienen diese Instrumente auch dazu, den Verwaltungsaufwand für Unternehmen, 

insbesondere KMU, zu verringern und gleichzeitig ein angemessenes Maß an Kontrollen 

sicherzustellen.14 Die Einzelfallprüfung fällt daher weg. Bei einer Inanspruchnahme dieser 

Genehmigungen in Österreich reicht bspw. eine einmalige Registrierung des Unterneh-

mens sowie eine jährliche Meldung danach.15 

 

13 Betrifft beispielsweise die Kenntnis um die Verwendung im Zusammenhang mit ABC-Waffen oder militärischer 
Endverwendung. 
14 Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine 
Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung, der Durchfuhr 
und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck, ABl L206, Grund 19. 
15 https://www.bmwet.gv.at/Themen/Exportkontrolle/Export/Dual-Use/Ausfuhr.html 
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3.  
Dual-Use-Güter  
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3.1. Dual-Use-Güter lt. EU-Verordnung 

Über ihre Eigenschaften definiert, werden Dual-Use-Güter in Anhang I der VO (EU) 
2021/821 in einem eigenen Kodierungssystem eingeteilt. Dieses gliedert sich in 10 Kate-

gorien und 5 Gattungen. Folgende Kategorien werden unterschieden: 

• 0 Kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstung 
• 1 Besondere Werkstoffe, Materialien und zugehörige Ausrüstung 
• 2 Werkstoffbearbeitung 
• 3 allgemeine Elektronik 
• 4 Rechner 
• 5 Teil 1: Telekommunikation, Teil 2: Informationssicherheit 
• 6 Sensoren und Laser 
• 7 Luftfahrtelektronik und Navigation 
• 8 Meeres- und Schiffstechnik 
• 9 Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe 

Die Gattungen der gelisteten Güter können anhand von 5 Buchstaben identifiziert 
werden: 

• A Systeme, Ausrüstungen und Bestandteile 
• B Prüf-, Test- und Herstellungseinrichtungen 
• C Werkstoffe und Materialien 
• D Datenverarbeitungsprogramme (Software) 
• E Technologie 

In Abbildung 1 ist ein Beispiel für die Produktbeschreibung 2A001a: Kugel- und Rollen-

lager zu sehen. 
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Abbildung 1: Auszug aus Anhang I der VO (EU) 2021/821 
Beispiel für die Dual-Use-Produktbeschreibung in der EU-Verordnung 

 
Quelle: Screenshot der VO (EU) 2021/82, Seite148 (Anhang I) 

3.1.1. Klassifikationsunterschiede 

Die Produktbeschreibung nach EU-Dual-Use-Verordnung ermöglicht eine zweckmäßige 

Einordnung, wenn es darum geht, Produkte auf Basis ihrer Spezifikationen zu unterschei-

den und damit einordnen zu können, ob sie einem doppelten Verwendungszweck dienen 

können.  

Für die Zollabwicklung im Außenhandel als auch für globale Exportstatistiken werden 

Warenexporte jedoch im Harmonisierten System (HS) der Weltzollorganisation 

dokumentiert. In diesem werden etwa 5000 Warengruppen mit einem 6-stelligen 

numerischen Code gekennzeichnet. 21 Abschnitte, 97 Kapitel und über 1000 Unterkapitel 
gliedern die Produkte zu logischen Gruppen. Die EU baut auf diesem System mit ihrer 

eigenen Kodierung (Kombinierte Nomenklatur; KN) auf und erweitert die HS-Codes auf 8 

Stellen (~10.000 Positionen).  

Die Produktbeschreibung nach Dual-Use-Klassifikation folgt, wie erwähnt, einer anderen 

Logik, wodurch der Dual-Use-Code (z. B. 2A001a)  
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1. nicht direkt über die numerischen Code-Bestandteile auf die KN-Codierung umgelegt 

werden kann16 und 

2. oftmals nicht eindeutig nur einer einzigen Warengruppe nach KN zugeordnet ist.17  

Aufgrund der Diskrepanzen in der Klassifikation wird eine „Korrelationstabelle“ der Ge-

neraldirektion Besteuerung und Zollunion (DG TAXUD) herangezogen18 die zeigt, wie die 

Dual-Use-Codes mit der für den Handel und die Zollabwicklung üblichen Klassifizierung 
(KN) zusammenhängen.  

Die Tabelle mit Stand Januar 2024 umfasst 1.350 verschiedene KN-8, -6- und -4-Steller und 

628 verschiedene Dual-Use-Codes (5- und 6-Steller19). 

Zu beachten ist, dass darin auch Mehrfachzuordnungen vorkommen. Schematisch darge-

stellt in Abbildung 2 wird deutlich, dass die Dual-Use-Produktbeschreibung (linke Seite, 

siehe z. B. Produkt 3A225 (spezielle Frequenzumwandler) nicht nur unter unterschied-

lichen KN-Produktennummern (siehe rechte Seite) auftauchen kann, sondern dass unter 

ein und derselben KN-Nummer auch unterschiedliche Dual-Use-relevante Produktbe-
schreibungen inkludiert sein können. Die N-zu-N-Zuordnung erstreckt sich dabei häufig 

sogar über unterschiedliche Dual-Use-Kategorien bzw. unterschiedliche KN-Kapitel, so-

dass eine Überleitung der Codes in die jeweils andere Klassifikation lediglich für den 

ersten Schritt – der Identifikation der relevanten Codes in der jeweils anderen Klassifika-

tion – herangezogen werden kann. Sobald z. B. Handelsdaten nach KN-Klassifikation 

(bspw. für Code 85044095) verfügbar sind, kann ohne zusätzliche Informationsquelle kein 

Rückschluss über die Verteilung des Handelswertes nach jeweiligem Dual-Use-Code ge-

troffen werden. 

 

16 Ein Dual-Use-Produkt, welches mit der Ziffer „0“ beginnt, gehört der Kategorie „Kerntechnische Materialien, 
Anlagen und Ausrüstung“ an, während Produkte nach KN-Klassifikation mit der ersten Ziffer „0“ (z. B. 01 bis 09) 
lebende Tiere, tierische Produkte, Pflanzen, Gemüse und Obst umfasst. 
17 Aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweisen der Klassifizierung zwischen den beiden Listen ist ein 
bestimmtes Dual-Use-Produkt oftmals mehreren unterschiedlichen Produkten nach KN-System zugeordnet. 
Auch in der umgekehrten Richtung kommen häufig Mehrfachzuordnungen vor. 
18 https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/c3d06bd7-6ef0-4771-
bbd7-f92b976ae9a0 
19 Der Detailgrad der Dual-Use-Codes in der Korrelationstabelle ist etwas geringer als in Anhang I der EU-
Verordnung: Beispielsweise werden die Codes 9E003a bis 9E003j in der Korrelationstabelle nur über den 5-
Steller (9E003) mit den relevanten KN-Codes kombiniert (14 Korrelationen), wodurch sich die Diskrepanz der 
Anzahl an Dual-Use-Codes insgesamt (hier 628, jedoch über 1.800 laut dem Bericht der Kommission vom 
30.01.2025) ergibt.  

https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/c3d06bd7-6ef0-4771-bbd7-f92b976ae9a0
https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/c3d06bd7-6ef0-4771-bbd7-f92b976ae9a0
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Abbildung 2: Beispiel für N zu N Beziehung zwischen Dual-Use- und KN-
Klassifikation 

 

Quelle: Economica. 

 

Inklusive der erwähnten Mehrfachzuordnungen (N zu N) sind in der Korrelationstabelle 

für 2024 insgesamt 5.871 Überleitungen dokumentiert. 

In Abbildung 3 ist die Häufigkeit dieser Überleitungen mithilfe unterschiedlich starker Ver-

bindungslinien in einem Sankey-Diagramm dargestellt. Sie zeigt wie viele verschiedene 

Dual-Use-Produkte (wie in Anhang I der EU-Verordnung definiert, siehe linke Seite der Ab-

bildung) einer Position nach KN-Klassifizierung (siehe rechte Seite der Abbildung) zuge-

ordnet sind und umgekehrt.  

Um die Übersichtlichkeit zu wahren, wurden die einzelnen zugordneten Positionen nach 
KN-Klassifizierung wiederum aggregiert dargestellt in den übergeordneten Waren-

kapiteln. 
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Abbildung 3: Klassifikationsüberleitung Dual-Use zu KN, Stand 2024 
 

 

 
Quelle: Economica. 

Diese Ansicht macht deutlich, wie viele verschiedene Produkte als Dual-Use-Gut eingestuft 

werden können. Die Vielfalt der Dual-Use-Güter reicht von Bekleidung (Leder, Schuhe, 
Textilien), über chemische Stoffe und Maschinen bis hin zu Papierprodukten.  

Obwohl in dieser Ansicht noch keine quantitativen Exportdaten abgebildet sind, so zeigt 

sich zumindest über die Häufigkeit der Beziehungen, welche Produktgruppen verstärkt in 

den Fokus der Verordnung rücken. Am häufigsten werden Maschinen und elektrische 

Antriebe erwähnt, gefolgt von Produkten der chemischen Industrie. 

3.1.2. Aktualisierungen der EU-Kontrollliste 

Aufgrund der rapide fortschreitenden technischen Neuerung und neuer Einsatzmöglich-
keiten zu militärischen Zwecken werden laufend Aktualisierungen in den jeweiligen Aus-

10 Dual-Use- 

Kategorien 

15 KN- 

Kapitel 
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fuhrkontrollregimen und dementsprechend auch in der Güterliste der EU-Verordnung 

vorgenommen.20  

Das letzte Update der Kontrollgüterliste (in Anhang I der EU-Verordnung) wurde am 08. 

September 2025 verabschiedet. In diesem wurden unter anderem Quantentechnologie 

(z. B. Quantencomputer, elektronische Bauteile), Halbleiterfertigungs- und -prüfgeräte 

und -materialien (z. B. Geräte zur Atomlagenabscheidung) und fortschrittliche integrierte 
Schaltkreise und elektronische Baugruppen der Liste hinzugefügt. Aufgrund der häufigen 

Aktualisierung der Liste, sowie der jährlichen Aktualisierung im HS- bzw. KN-System21, wird 

auch die Korrelationstabelle zumindest jährlich aktualisiert.  

Die Analyse der Codeentwicklung über die Korrelationstabellen zeigt, dass die Anzahl der 

Dual-Use-Codes seit 2012 um 8% gestiegen ist. Speziell zwischen 2019 und 2020 ist die 

Zahl der Produkte auf der Kontrollliste sprunghaft angestiegen. Zurückzuführen ist dies 

auf die Inklusion 24 neuer Chemikalien, darunter auch Ausgangsstoffe für den Nerven-

kampfstoff Nowitschok, wie auch Kontrollen für das „MERS-related coronavirus – 
1C351.a.59)“.22 Im Jahr 2025 beläuft sich die Anzahl der Dual-Use-Codes (5- und 6-Steller) 

in der Korrelationstabelle auf 628 und hat damit einen neuen Höchstwert erreicht. 

3.2. Dual-Use-Güter lt. Handelsstatistik 

Für die Analyse des Handels von Dual-Use-Produkten ist die Überleitung in das KN-System 

der erste notwendige Schritt, um statistische Daten zuordnen zu können. Nach KN-Klassi-

fikation werden für die Studie Daten zum Extra-EU-Handel über die Comext-Datenbank 

herangezogen. Die dort verfügbaren Daten zum europäischen Außenhandel mit Dritt-

staaten basieren direkt auf den Meldungen der Zollstellen der EU.23  

Obwohl beide Datenquellen mit eigenen Restriktionen einhergehen24, bieten sie mit ihrem 

Detailgrad – Handelsflüsse werden auf der Ebene von KN-8-Stellern veröffentlicht – eine 

geeignete Basis, um eine Güterabgrenzung betreffend Dual-Use mithilfe der Korrelations-
tabelle durchzuführen.  

 

20 https://policy.trade.ec.europa.eu/news/2025-update-eu-control-list-dual-use-items-2025-09-08_en 
21 Auch die Produktklassifikation im Außenhandel unterlieg laufenden Anpassungen. 
22 Bericht der Kommission an das europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Verordnung 
(EU) 2021/821 über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen 
Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck, COM 
(2021) 716 final vom 23.11.2021, Brüssel 
23 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ext_go_detail_sims.htm#shortdata_compDisseminated 
24 Comext stellt bspw. keine globalen Handelsdaten zur Verfügung, sondern beinhaltet lediglich den gemeldeten 
Handel der Länder der europäischen Union (tw. inkl. Daten von EFTA-Ländern), wodurch z. B. keine 
Plausibilisierung über den Spiegelhandelsfluss (Export der EU = Import des Partnerlandes) erfolgen kann, als 
auch keine Handelsflüsse zwischen Drittstaaten inkludiert sind. 
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3.2.1. Dual-Use-Ausfuhrbereich vs. genehmigungspflichtige Güter 

Inwieweit ein gehandeltes Gut tatsächlich genehmigungspflichtig im Sinne der EU-Verord-

nung 2021/821 ist, hängt in erster Linie jedoch nicht davon ab, ob es der laut Korrelati-

onstabelle relevanten KN-Position angehört, sondern ob die Produktbeschreibung laut 

Verordnung zutrifft.  

Welche Auswirkung eine Unterscheidung zwischen diesen Herangehensweisen hat zeigt 

sich gut an folgendem Beispiel: 

Das Dual-Use-Produkt 0A001c ist mit der KN-Position 84289090 in der Korrelationstabelle 

verbunden. Die KN-Nummer 84289090 selbst beinhaltet alle Hebe-, Belade-, Entlade-Ge-

räte. Dies inkludiert beispielsweise Hebekräne, Gabelstapler und ähnliche Geräte, jedoch 

bezieht sich das genehmigungspflichtige Dual-Use-Gut 0A001c lediglich auf „Bedienungs-

einrichtungen, besonders konstruiert oder hergerichtet zum Be- und Entladen von Kern-

brennstoff in einem Kernreaktor“. Weil nicht jeder Gabelstapler speziell dafür konstruiert 
wurde, in diesem Kontext zu agieren, fällt daher nur ein kleiner Anteil der Position 

84289090 tatsächlich unter eine Genehmigungspflicht nach VO (EU) 2021/821. 

Dies verdeutlicht, dass nicht alle Produkte der relevanten KN-Positionen tatsächlich Dual-

Use-Güter sind. Die Summe der relevanten KN-Positionen (inkl. allen Gütern, die nicht ge-

nehmigungspflichtig sind) wird im Folgenden „Dual-Use-Ausfuhrbereich“25 genannt und 

stellt somit eine Obergrenze des Handels mit diesen Gütern dar.  

Genauere Angaben zum Handel mit tatsächlich genehmigungspflichtigen Gütern werden 

seit der Neufassung der Verordnung (2021) jedoch durch den erhöhten Transparenz-
anspruch der Kommission verstärkt auch öffentlich verfügbar.26  

Der erste detaillierte Jahresbericht der Kommission27 auf Basis der neuen Verordnung 

enthält Statistiken zum tatsächlich genehmigten Handel von Dual-Use-Gütern für den 

Zeitraum 2022. Mithilfe dieser Datenquelle können genauere Aussagen über die Art der 

Genehmigung, den Exportpartnern und dem geschätzten tatsächlichen Handelswert, der 

einer Exportkontrolle unterlag, je Mitgliedstaat, getätigt werden.  

 

25 Dieser Begriff (original im Englischen „dual-use domain“) wurde bereits in früheren Studien zum Thema 
geprägt. Siehe bspw. SIPRI & Ecorys (2015) Final report: Data and information collection for EU dual-use export 
control policy review 
26 VO (EU) 2021/821 vom 20. Mai 2021; ABl L206 
27 Bericht der Kommission an das europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Verordnung 
(EU) 2021/821 über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen 
Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck; COM 
(2025) 19 final. 
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mit Dual-Use-Gütern  
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4.1.  Genehmigter Handel von Dual-Use-Gütern 

Genaue Statistiken und Daten zum Handel mit Dual-Use-Gütern sind in den allgemeinen 
Handelsstatistiken (z. B. Comext) nicht zu finden. Obwohl seit 2013 ein System zur Erfas-

sung von Daten bzgl. der Durchführung der EU-Verordnung 2021/821 (auf freiwilliger 

Basis) entwickelt wurde, stehen diese Daten lediglich aggregiert auf EU-Ebene zur Verfü-

gung.28  

Die Neufassung der EU-Verordnung ab 2021 stellt hingegen höhere Transparenz- und 

Reporting-Ansprüche an die Mitglieder.29 Die damit neu eingeführten Leitlinien30 helfen 

den Mitgliedsländern dabei, der Kommission standardisierte Informationen, Daten und 
Fakten zum Thema Dual-Use-Ausfuhrkontrolle zukommen zu lassen und damit den 

Datenaustausch zu erhöhen. Dies erhöht nicht nur die Transparenz zwischen den 

Mitgliedstaaten, sondern verhilft gleichzeitig der EU als Ganzes zu einem einheitlicheren 

außenpolitischen Auftritt gegenüber Drittstaaten.31 

Über das neue Reporting stehen für die vorliegende Studie detaillierte Daten zu Ausfuhr-

genehmigungen nach Mitgliedsland vor. Der erste Bericht, der auf den neuen Leitlinien 

basiert ist am 30. Jänner 2025 veröffentlich worden. Im Anhang des Dokuments werden 

aggregierte Ausfuhrkontrolldaten der EU sowie der Mitglieder für das Bezugsjahr 2022 
bereitgestellt.  

Hinweis zur Vollständigkeit und der Genauigkeit der Datenlieferung 2022 

Zu beachten ist, dass die Datenmeldung großteils immer noch auf freiwilliger Basis erfolgt. 

Nicht alle Mitgliedstaaten haben daher vollständige Informationen geliefert. Über die 

detaillierte Aufschlüsselung nach Mitgliedstaaten ist ersichtlich, dass beispielsweise für 

Österreich keine Daten zum Wert der nationalen allgemeinen Ausfuhrgenehmigungen 

und der Allgemeinen Ausfuhrgenehmigungen der Union vorliegen. Bezüglich der 

Datenlieferung zum Wert der Globalausfuhrgenehmigungen ist zusätzlich zu erwähnen, 
dass aufgrund der Ausgestaltung dieses Instruments meist nur geschätzte oder 

unbefristete Ausfuhrwerte enthalten sind.32 

 

28 COM (2025) 19 final 
29 Siehe Begründungen 2 und 34 in VO (EU) 2021/821 
30 Empfehlung (EU) 2024/214 der Kommission vom 10. Januar 2024 über Leitlinien für die Methodik der 
Erhebung und Verarbeitung von Daten für die Erstellung des Jahresberichts über die Kontrolle der Ausfuhr, der 
Vermittlung, der technischen Unterstützung, der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit 
doppeltem Verwendungszweck gemäß der Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des 
Rates. 
31Beispielsweise der Austausch über Entscheidungen über Genehmigungen und Verbote helfen den 
Mitgliedstaaten konform zu handeln. 
32 COM (2025) 19 final 
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4.1.1. Daten für die gesamte Europäische Union 

Den gemeldeten Daten zufolge belief sich der Gesamtwert des genehmigten Handels mit 

Dual-Use-Gütern in der EU im Jahr 2022 auf 57,3 Mrd. Euro und entspricht damit in etwa 

2% der gesamten Warenausfuhr in Drittländer.33  

In Abbildung 4 ist der Wert des Handels getrennt nach den jeweiligen Genehmigungs-
instrumenten aufgelistet. Der Großteil des autorisierten Handels wurde unter den Instru-

menten der Globalausfuhrgenehmigung (27,3 Mrd. Euro) und der Einzelausfuhr-

genehmigung (17,1 Mrd. Euro) organisiert. Gemeinsam vereinen die Genehmigungsarten 

für den einzelnen Exporteur in etwa 77% des gesamten berichteten genehmigten Handels 

der EU. Weitere 9,6 Mrd. Euro wurden über allgemeine Ausfuhrgenehmigungen der Union 

abgewickelt, welche damit auf Rang drei der wertmäßig wichtigsten Genehmigungsarten 

stehen.  

Abbildung 4: Genehmigter Handel mit Dual-Use-Gütern in der EU, 2022 
 

  

Quelle: COM (2025) 19 final 
Anmerkung: Anzahl der Länder, die den Wert in Euro (in Klammer die Anzahl) gemeldet haben: Einzelgenehmigung: 25(25); 
Globalgenehmigung: 19(24); Nationale allg. Ausfuhrgenehmigung: 8(9); Allg. Ausfuhrgenehmigung der Union: 16(20); 
Vermittlungsgenehmigung: 8(8); techn. Untersützung: 9(9); Durchfuhr: 10(10); nationale Kontrollisten: 9(9); nicht gelistete 
Güter: 15(15); Verbringung: 16(16). 

 

 

33 COM (2025) 19 final, S.14 
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Die Anzahl der erforderlichen Genehmigungen und Mitteilungen (diese werden zum 

Beispiel im Falle der allgemeinen Ausfuhrgenehmigungen gezählt) beläuft sich im selben 

Zeitraum auf über 138.000. Die meisten Einzeltransaktionen fallen dementsprechend 

unter die allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Union mit über 93.000 Mitteilungen.  

Ein Vergleich der Anzahl der Einzelausfuhrgehmigung mit den Globalausfuhrgenehmi-

gungen macht deutlich, dass Prüfungen für eine speziell definierte Einzeltransaktion 
häufiger vorkommen, jedoch der Handelswert, der im Rahmen einer Globalgenehmigung 

autorisiert wird, häufig um ein Vielfaches höher ausfällt. Den gemeldeten Daten zufolge 

beträgt der durchschnittliche Wert des genehmigten Handels pro Einzelgenehmigung 

etwa eine Million Euro, während eine Globalgenehmigung im Schnitt 46 Mio. Euro 

umfasst. 

Auch Ablehnungen während dem Kontrollvorgang bei den nationalen Behörden sind 

möglich. Diese sind jedoch sehr selten: Im Jahr 2022 wurden lediglich 813 Ablehnungen 

im Wert von 0,98 Mrd. Euro ausgesprochen. Dies entspricht einem Anteil von 1,7% des 
beantragten34 Handelswertes.  

4.1.2. Daten für Österreich im EU-Vergleich 

Bezogen auf Einzelgenehmigungen35 liegt Österreich nach dem genehmigten Handels-

wert im EU-Vergleich auf Rang 5. Insgesamt 1,01 Mrd. Euro wurden im Jahr 2022 für den 

Handel freigegeben (Abbildung 5). Die beiden größten Exporteure von Dual-Use-Gütern 

über diese Genehmigungsart sind Frankreich und Deutschland. Gemeinsam vereinen 

diese beiden Länder bereits 64% des gesamten genehmigten Handels der EU, der mit 
Einzelgenehmigungen35 autorisiert wurde. 

 

34 Summe aus genehmigtem und abgelehntem Handelswert. 
35 Einzelgenehmigungen inkludieren hier, den Leitlinien folgenden, auch Genehmigungen für Verbringung, 
Vermittlung, Durchfuhr, techn. Unterstützung, bzgl. nationaler Kontrolllisten und nicht gelisteter Güter. 
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Abbildung 5: Wert der Einzelgenehmigungen*, 2022 

 

Quelle: COM (2025) 19 final, eigene Darstellung 

*) Den Leitlinien folgenden ist hier der Wert der Einzelgenehmigungen je Land dargestellt inkl. dem Wert der 
Genehmigungen für Verbringung, Vermittlung, Durchfuhr, techn. Unterstützung, bzgl. nationaler Kontrolllisten und nicht 
gelisteter Güter. 

Globalgenehmigungen sind laut der Datenmeldung noch ungleicher verteilt. Allein 72% 

(19,7 Mrd. Euro) des genehmigten Handelswertes über Globalgenehmigungen melden 

die Niederlande. Österreich liegt in diesem Ranking auf Rang 6 mit 936 Mio. Euro.  

Für die restlichen Genehmigungsarten liegen leider keine Österreich-spezifischen Daten 

vor. Die Summe des genehmtigten Handels aufgrund von Einzel- und Global-
genehmigungen aus Österreich im Jahr 2022 liegt bei 1,95 Mrd. Euro. Damit steht 

Österreich im Jahr 2022 für etwa 4 % des äquivalenten gesamteuropäischen genehmigten 

Handels. 

4.1.3. Daten nach Güterkategorie und Bestimmungsziel 

Tiefergegliederte Daten zum Handelswert nach genehmigter Güterart und Bestimmungs-

ziel liegen lediglich für Einzelgenehmigungen vor. 

Güterkategorie 

Nach dieser Genehmigungsart zeigt die Verteilung des Handelswerts36 der EU nach 

Güterkategorie, dass der Großteil (41%) unter „kerntechnische Materialien, Anlagen und 

Ausrüstung“ fällt. Die Kategorie Werkstoffbearbeitung und IKT mit 13% bzw. 12% sind die 

zweit- und drittwichtigste Dual-Use-Exportkategorie für die gesamte EU (Abbildung 6). 

 

36 Der Wert des genehmigten Handels muss nicht gleich dem tatsächlichen gehandelten Wert entsprechen. 
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Für Österreich unterscheidet sich die Verteilung nach Güterart bei den Einzel-

genehmigungen im Vergleich zur gesamten EU deutlich: Rang 1 nehmen hier Exporte in 

der Kategorie „allgemeine Elektronik“ (35%) ein.  

Im gesamten Zollgebiet der EU liegt der Anteil des genehmigten Handels nicht gelisteter 

Güter (diese Kategorie kann beispielsweise in Ländern mit einer „Catch-All“-Klausel 

schlagend werden) bei 6%. Für Österreich sind in den Daten keine Meldungen zu dieser 
Kategorie enthalten.  

Abbildung 6: Einzelgenehmigungen* 2022: Verteilung nach Güterkategorie 

 

Quelle: COM (2025) 19 final, eigene Darstellung 

*) Den Leitlinien folgenden ist hier der Wert der Einzelgenehmigungen je Land dargestellt inkl. dem Wert der 
Genehmigungen für Verbringung, Vermittlung, Durchfuhr, techn. Unterstützung, bzgl. nationaler Kontrolllisten und nicht 
gelisteter Güter. 

Getrennt nach detaillierteren Unterkategorien zeigt sich in Abbildung 8, dass die wert-

mäßig wichtigsten Exportgüter der EU hinter dem Nuklearmaterial auf „Werkzeug-

maschinen und Systeme sowie Komponenten für Industrieanlagen“, „Artikel und Aus-

rüstung für Informationssicherheit und Kryptoanalyse“, „Luft- und Raumfahrtmotoren und 

Gasturbinen (außer UAV)“ sowie „andere nicht gelistete Güter“ verteilt sind. 

Für Österreich ist stattdessen „Ausrüstung für die Herstellung und Prüfung von Halbleiter-

bauelementen oder -materialien“ auf Platz eins. Hinter den Maschinen und Komponenten 

für Industrieanlagen und Ausrüstung für Kernmaterialien liegt „Ausrüstung für die 
chemische und biologische Produktion“ auf Rang 4 und „Technologie für Elektronik“ auf 

Rang 5. 

11%

15%

25%

35%

0%

5%

0%

0%

0%

9%

0%

41%

7%

13%

9%

0%

12%

6%

0%

0%

8%

6%

0 Kerntechnische Mater., Anlagen & Ausrüstung

1 besondere Werkstoffe, Mater. & Ausrüstung

2 Werkstoffbearbeitung

3 allgemeine Elektronik

4 Rechner

5 IKT

6 Sensoren und Laser

7 Luftfahrtelektronik und Navigation

8 Meeres- und Schiffstechnik

9 Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe

X  nicht gelistete Güter

in Prozent des Wertes aller Einzelgenehmigungen

AT

EU27



Handel unter Kontrolle – Eine Dual-Use-Exportanalyse 31 

Abbildung 7: Top 20 Einzelgenehmigungen* der EU 2022 je Güterkategorie  

 

Quelle: COM (2025) 19 final, eigene Darstellung 

*) Den Leitlinien folgenden ist hier der Wert der Einzelgenehmigungen je Land dargestellt inkl. dem Wert der 
Genehmigungen für Verbringung, Vermittlung, Durchfuhr, techn. Unterstützung, bzgl. nationaler Kontrolllisten und nicht 
gelisteter Güter. 

Bestimmungsziel 

Mit 5,6 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist das Hauptzielland genehmigten Dual-Use-Exports aus 

der EU China (Abbildung 8). Weitere 1,7 Mrd. Euro wurden für Südkorea genehmigt. 

Genehmigte EU-Ausfuhren in die USA liegen auf Platz drei mit 1,3 Mrd. Euro. In den Top 

10 der EU-Zielländer sind sechs asiatische Länder vertreten. Weitere wichtige Ziele in 

dieser Erdregion sind Japan, Singapur, Taiwan und Malaysien. 
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Abbildung 8: Bestimmungsziele der Einzelgenehmigungen* 2022 der gesamten EU 

 

Quelle: COM (2025) 19 final, eigene Darstellung 

*) Den Leitlinien folgenden ist hier der Wert der Einzelgenehmigungen je Land dargestellt inkl. dem Wert der 
Genehmigungen für Verbringung, Vermittlung, Durchfuhr, techn. Unterstützung, bzgl. nationaler Kontrolllisten und nicht 
gelisteter Güter. 

In Abbildung 9 ist die Verteilung des genehmigten Handelswerts Österreichs über 

Einzelgenehmigungen auf die Bestimmungsländer dargestellt. Auch österreichische 

Handelsgenehmigungen weisen verstärkt asiatische Zielländer auf. Auf Platz eins bis drei 

lagen im Jahr 2022 Taiwan, China und Südkorea. Kanada belegte Rang vier. 
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Abbildung 9: Bestimmungsziele der Einzelgenehmigungen* 2022 aus Österreich: 
Verteilung nach Bestimmungsziel 

 

Quelle: COM (2025) 19 final, eigene Darstellung 

*) Den Leitlinien folgenden ist hier der Wert der Einzelgenehmigungen je Land dargestellt inkl. dem Wert der 
Genehmigungen für Verbringung, Vermittlung, Durchfuhr, techn. Unterstützung, bzgl. nationaler Kontrolllisten und nicht 
gelisteter Güter. 

 

4.2. Dual-Use-Ausfuhrbereich nach Handelsstatistik 

Obwohl die EU-Kommission Daten zum genehmigten Dual-Use-Handel 2022 für die 
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3.2.1 erwähnt, bedeutet dies, dass in der resultierenden Summe an Exporten auch Güter 

enthalten sind, die keinen doppelten Verwendungszweck haben. Der Dual-Use-Ausfuhr-

bereich stellt damit eine Obergrenze des Handels von Dual-Use-Gütern dar.  

Für die Schätzung des tatsächlichen Handels mit Dual-Use-Gütern wird jedoch nicht der 

gesamte Dual-Use-Ausfuhrbereich herangezogen, sondern lediglich ein relevanter 
Teilbereich, der mit den für 2022 verfügbaren Daten über den genehmigten Handelswert 

vergleichbar ist. Aus der Relation dieser beiden Summen ergibt sich dann ein sogenannter 

„Überschätzungsfaktor“. Dieser soll anschließend als Proxy für die Umrechnung des 

Unterstützt von Bing

0 

656 

Mio. Euro



Handel unter Kontrolle – Eine Dual-Use-Exportanalyse 34 

jährlich relevanten Ausfuhrbereichs (aus der Außenhandelsstatistik) angewendet werden 

und damit eine Schätzung zum tatsächlichen Dual-Use-Export für Österreich ermöglichen. 

4.2.1. Relevanter Ausfuhrbereich und Überschätzungsfaktor 

Zuerst müssen dafür die für das Jahr 2022 relevanten KN-Codes identifiziert und die zu-

gehörigen Handelsdaten extrahiert werden. Für das Jahr 2022 sind in der Korrelations-
tabelle der DG TAXUD 1.371 verschiedene KN-8, -6- und -4-Steller hinterlegt. Diese Codes 

stellen den Definitionsrahmen des gesamten Dual-Use-Ausfuhrbereichs dar. 

Insgesamt beläuft sich die Summe der österreichischen Exporte im Dual-Use-Ausfuhr-Be-

reich im Jahr 2022 auf 50,24 Mrd. Euro.37 Der Dual-Use-Ausfuhrbereich macht im Verhält-

nis zu allen Exporten in diesem Jahr demnach knapp 25%, also ein Viertel der Gesamt-

exporte von Waren aus Österreich aus. In Abbildung 10 ist dieser Bereich durch das 

hervorgehobene Tortenstück rechts gekennzeichnet.  

Nachdem der innereuropäische Handel jedoch lediglich für eine kleinere Liste an Gütern 
kontrolliert wird (Anhang IV der VO) und auch die Genehmigungsdaten darauf hinweisen, 

dass Verbringungsgenehmigungen nur einen kleinen Anteil des genehmigten Handels-

werts ausmachen, ist es sinnvoll, den betrachteten Exportwert des Ausfuhr-Bereichs (nach 

KN) ebenfalls auf Exporte in Drittländer (extra-EU) zu reduzieren. Beschränkt man sich da-

rauf, so reduziert sich der Dual-Use-Ausfuhrbereich (in Drittländer) auf knapp 8% der ge-

samten Exporte (siehe hellblaue Klammer).  

Eine weitere Einschränkung des Ausfuhr-Bereichs zum besseren Vergleich mit den Daten 

zum genehmigten Handelswert ergibt sich daraus, dass für Österreich nur Daten zu Ein-
zel- und Globalgenehmigungen vorliegen. Der Teil des genehmigten Handels, der durch 

die allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Union EU001 in Zielländer wie die USA, die 

Schweiz und das Vereinigte Königreich nicht im gleichen Umfang von Kontrollen betroffen 

ist, sollte daher ebenfalls ausgeschlossen werden. Verringert um Exporte in EU001-Ziel-

länder beläuft sich der relevante Restwert des Ausfuhrbereich auf 4,1% des Gesamt-

exports. Für das Jahr 2022 beträgt die Summe der Exporte im Dual-Use-Ausfuhrbereich in 

Drittländer (exkl. EU001-Destinationen38) damit 8,3 Mrd. Euro.  

 

37 Datenbank Comext: EU trade since 2002 by HS2-4-6 and CN8 (DS-059322)  
38 Australien, Island, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, die Schweiz einschließlich Liechtenstein, das 
Vereinigte Königreich sowie die Vereinigten Staaten von Amerika. 
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Der Vergleich mit den genehmigten Handelswerten (EZG+GLG = 0,97%) zeigt, dass der 

Dual-Use-Ausfuhrbereich den eigentlichen Handel mit Dual-Use-Gütern um den Faktor 

4,26 überschätzt. 

Abbildung 10: Dual-Use-Ausfuhrbereich versus genehmigter Handel für Österreich 
 

 

Quelle: Economica. 
Anmerkung: EZG ung GLG stehen für Einzelgenehmigung und Globalgenehmigung 
*) Den Leitlinien folgenden ist hier der Wert der Einzelgenehmigungen je Land dargestellt inkl. dem Wert der 
Genehmigungen für Verbringung, Vermittlung, Durchfuhr, techn. Unterstützung, bzgl. nationaler Kontrolllisten und nicht 
gelisteter Güter. 

Für die Exporte der gesamten EU beläuft sich der Überschätzungsfaktor nach äquivalenter 

Berechnungsmethode auf 8,89. Ein Vergleich mit einer früheren Analyse39 inkl. EU-weitem 

Überschätzungsfaktor (2013) von 6,2 zeigt ein vergleichbares Ausmaß und plausibilisiert 

damit die Ergebnisse.  

4.2.2. Entwicklung des Ausfuhrbereichs in Österreich und der EU 

Bezogen auf den relevanten Ausfuhrbereich, also Exporte in Drittländer exkl. EU001-Ziele, 

zeigt die Entwicklung der Außenhandelsstatistik anteilig am vergleichbaren Gesamtexport 
aller Waren folgendes Bild (Abbildung 11). Der Anteil des relevanten Dual-Use-

 

39 Versino, C., 2015, ‘Data views and comments on the Data Exchange Questionnaire for the year 2013’. 
Presentation to the 52nd Dual-Use Coordination Group, Brussels, 10 March 2015 zitiert in in SIPRI & Ecorys, 
2015, Data and information collection for EU dual-use export control policy review, page 49 
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Ausfuhrbereichs an allen Exporten ist in Österreich seit 2015 um 0,58%-Punkte zurück-

gegangen. Für das gesamte Zollgebiet der Union hat sich jedoch der Anteil im selben 

Zeitraum um 0,83%-Punkte erhöht. 

Abbildung 11: Dual-Use-Ausfuhrbereich anteilig am Gesamtexport, 2012-2024, 
(jeweils extra-EU exkl. EU001-Zielländer) 

 

Quelle: Economica. 
Anmerkung: Daten für den Ausfuhrbereich nach Handelsstatistik beziehen pro Jahr auf die entsprechende KN-Code-Basis 
nach jeweils gültiger Korrelationstabelle. Gezeigt wird hier lediglich der Anteil des Dual-Use-Ausfuhrbereichs (extra-EU exkl. 
EU001-Zielländer) am Export aller Waren (extra-EU exkl. EU001-Zielländer). 

Abbildung 12 stellt die Summe der Exporte in Drittländer exkl. EU001-Zielländer für Dual-
Use-relevante KN-Codes dar: Die Säulen zeigen die absoluten Werte, die Linie stellt den 

prozentuellen Anteil Österreichs am gesamteuropäischen Wert dar. Die Bedeutung 

Österreichs am gesamteuropäischen Export im relevanten Dual-Use-Ausfuhrbereich 

nimmt demnach in jüngerer Zeit (seit dem Jahr 2020) tendenziell ab und liegt aktuell bei 

2,0%. 
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Abbildung 12: Österreichs Anteil am europäischen Dual-Use-Ausfuhrbereich, 2012-
2024, (jeweils extra-EU exkl. EU001-Zielländer) 

 
Quelle: Economica. 
Anmerkung: Daten für den Ausfuhrbereich nach Handelsstatistik (Comext) beziehen pro Jahr auf die entsprechende KN-
Code-Basis nach jeweils gültiger Korrelationstabelle (DG TAXUD). Gezeigt wird hier lediglich der geschätzte Dual-Use-Export 
extra-EU exkl. EU001-Zielländer. 

4.3. Geschätzter tatsächlicher Dual-Use-Export aus Österreich 

Wendet man den Überschätzungsfaktor von 4,26 für die österreichischen Exporte im 

Dual-Use-Ausfuhrbereich in Drittländer exkl. den EU001-Zielländern an, so erhält man 

folgendes Bild über die Schätzung des tatsächlichen Handels mit Dual-Use-Gütern für 

Österreich (Abbildung 13). 

Abbildung 13: Geschätzter tatsächlicher Dual-Use-Export aus Österreich, 2012-
2024, (jeweils extra-EU exkl. EU001-Zielländer) 

 
Quelle: Economica 
Anmerkung: Für die Schätzung wurde angenommen, dass der Überschätzungsfaktor für Österreich mit Basis 2022 
konstant ist.  
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Der Schätzung zufolge hat sich der Export von Dual-Use-Gütern aus Österreich (in 

Drittländer exkl. EU001-Zielländer) seit 2012 (1,39 Mrd. Euro) um knapp 40% erhöht und 

liegt aktuell (im Jahr 2024) bei etwa 1,91 Mrd. Euro. 

Wie sich diese Entwicklung in das Gesamtbild des Handels mit Dual-Use-Gütern aus der 

EU einordnet, zeigt ein Vergleich mit der äquivalenten gesamteuropäischen Entwicklung. 

Hierfür wurde der tatsächliche Ausfuhrwert für die gesamte EU mit dem Faktor 8,89 
umgerechnet und mit den österreichischen Daten verglichen (Abbildung 14 und 

Abbildung 15). Abgebildet ist einerseits der jeweilige Anteil der geschätzten tatsächlichen 

Dual-Use-Exporte an den Gesamtexporten (jeweils bezogen auf Drittländer exkl. EU001-

Zielländer; Abbildung 14) und andererseits wie viel Prozent der geschätzten gesamteuro-

päischen Dual-Use-Exporte aus Österreich kommen (Abbildung 15). 

In Österreich stieg der Anteil der Dual-Use-Exporte gemessen an allen österreichischen 

Exporten demnach von 2012 bis 2018 von 5,9% auf 7,5% (Abbildung 14). In den letzten 

Jahren ist der Anteil jedoch wieder leicht zurückgegangen und liegt im Jahr 2024 bei 7,0%. 
Der äquivalente gesamteuropäische Anteil liegt im Jahr 2024 bei 3,6%, weist im Unter-

schied zur Entwicklung in Österreich jedoch in der jüngeren Vergangenheit einen leicht 

positiven Trend auf. 

Abbildung 14: Geschätzter tatsächlicher Dual-Use-Export anteilig am Gesamt-
export, 2012-2024, (jeweils extra-EU exkl. EU001-Zielländer) 

 

Quelle: Economica. 
Anmerkung: Für die Schätzung wurde angenommen, dass der Überschätzungsfaktor für Österreich bzw. der EU mit Basis 
2022 konstant ist. Gezeigt wird hier lediglich der Anteil des geschätzten Dual-Use-Exports (extra-EU exkl. EU001-Zielländer) 
am Export aller Waren (extra-EU exkl. EU001-Zielländer). 
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Österreichs Anteil an allen europäischen Dual-Use-Exporten (Abbildung 15) nimmt über 

die Zeit tendenziell ab. Seit dem Jahr 2020 verlor Österreich in etwa 0,3%-Punkte und liegt 

aktuell (2024) bei etwa 4,1%. 

Abbildung 15: Geschätzter tatsächlicher Dual-Use-Export anteilig am Gesamt-
export, 2012-2024, (jeweils extra-EU exkl. EU001-Zielländer) 

 

Quelle: Economica 
Anmerkung: Für die Schätzung wurde angenommen, dass der Überschätzungsfaktor für Österreich bzw. der EU mit Basis 
2022 konstant ist. Gezeigt wird hier lediglich der geschätzte Dual-Use-Export extra-EU exkl. EU001-Zielländer. 
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5.  
Einfluss auf den Handel  
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Die Frage, wie sich die Umsetzung der Dual-Use-Verordnung bzw. die Kennzeichnung als 

Dual-Use-Gut auf den Handel auswirkt wird im Folgenden über zwei Wirkungsmechanis-

men empirisch überprüft.  

1. Die erste mögliche Wirkungsweise bezieht sich darauf, wie komplex die Prozesse im 

Export (angefangen bei der Güterbestimmung bis hin zu den notwendigen Berichts-

pflichten bei einer Einzelfallprüfung) aufgrund der EU-Verordnung sind und inwieweit 
dadurch negative Anreize für den potenziellen Exporteur geschaffen und damit Han-

delswert reduziert wird. 

2. Wirkungsweise zwei geht hingegen näher auf die Unterschiede in der Strenge der Aus-

legung der EU-Verordnung zwischen den Mitgliedsstaaten ein (Gold-Plating) und be-

trachtet, welche Auswirkung strengere Verfahren auf die Handelsaktivität haben kön-

nen.  

5.1. Wirkungsweise 1: Bürokratie und rechtliche Unsicherheit 

Soll ein Export aus Österreich erfolgen, so sind unternehmensintern einige Vorarbeiten 

zu erledigen. Neben den logistischen Aufgaben muss der Exporteur zusätzlich die Ein-

haltung aller gesetzlichen Anforderungen beachten. Speziell beim internationalen Handel 

mit Drittstaaten sind diesbezüglich eine Reihe an Bestimmungen zu berücksichtigen.  

Auf der Informationsseite des BMWET40 ist nachzulesen, wie ein Exporteur herausfinden 

kann, ob ein Güterexport einer Genehmigungspflicht unterliegt: Die notwendigen 

Prüfungen unterscheiden sich hierbei je nach Güterart (dafür muss der Exporteur das Gut 

zuerst klassifizieren), nach Empfängerland, nach dem konkreten Empfänger bzw. 

Endverwender und nach dem Verwendungszweck des Gutes. Als Hilfsstellung für die 

Güterklassifizierung wird auf verschiedene Güterlisten verlinkt, die als Grundlage für die 

Einordnung dienen. Diese Listen sind teilweise sehr umfangreich und schließen neben der 

Dual-Use-Güterliste (Anhang I und IV der VO (EU) 2021/821) auch die Verteidigungs-
Güterliste, die Feuerwaffen-Güterliste sowie die Anti-Folter-Güterliste ein. Allein die Dual-

Use-Güterliste aus Anhang I der EU-Verordnung umfasst 400 Seiten. Außerdem sind diese 

Listen nicht strikt disjunkt, wodurch die Beurteilungskomplexität zusätzlich steigt. 

Kommt der Exporteur (nach Selbsteinschätzung) beispielsweise zu dem Schluss, dass sein 

Gut aktuell nicht in die Liste der Dual-Use-Güter (und keine andere Güterliste) fällt, ist es 

trotzdem möglich, dass dieses einem „echten“ Dual-Use-Gut ähnelt (siehe Beispiel in 

Kapitel 3.2.1). In diesem Fall ist für den Exporteur weiterhin Vorsicht geboten, wie aus 

 

40 https://www.bmwet.gv.at/Themen/Exportkontrolle/Export.html 
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einem Auslegungsbehelf des BMF41 für Zollstellen in Österreich hervorgeht: Sollte nämlich 

beispielsweise dieses Gut, klassifiziert nach KN-Nummer (=erforderliche Produktklassifizie-

rung für die Zollabwicklung) in einer Unterpositionen eines anderen Produktes stehen, 

das nach der TARIC-Datenbank der Dual-Use-Verordnung unterliegt, so ist vom Exporteur 

zwingend eine Erklärung abzugeben. Diese Erklärung soll darlegen, warum das spezielle 

Gut nicht unter die Dual-Use-Maßnahme fällt. Wurde die Erklärung weggelassen, ist die 
Zollstelle angehalten das Gut als der Dual-Use-Maßnahme unterliegend einzuordnen.  

Diese Vorgehensweise legt nahe, dass selbst Produkte, die zwar laut der Zolldatenbank 

der EU (TARIC) mit der Fußnote „Dual-Use“ gekennzeichnet sind (= zeigt, dass dieser 

Produktcode Güter enthält, die der Dual-Use-Verordnung unterliegen), jedoch faktisch 

nicht unter die Maßnahme fallen, zusätzlichen bürokratischen Aufwand für den Exporteur 

nach sich ziehen. 

Exkurs: TARIC-Zolldatenbank 

Die TARIC-Zolldatenbank ist eine mehrsprachige Datenbank, die alle Maßnahmen in Zusammen-
hang mit zolltarifären, handels- und agrarpolitischen EU-Rechtsvorschriften enthält42. Sie basiert auf 
der Produktklassifikation nach der Kombinierten Nomenklatur (KN) und kann von allen frei ein-
gesehen werden. Inwieweit Güter bestimmten Regelungen unterworfen sind, ist in dem System 
über die Vergabe von Fußnoten gekennzeichnet. Am Beispiel für das KN-Produkt 85232919 
„Magnetbänder und Magnetplatten, mit Aufzeichnung“ in Abbildung 16 ist die Art der Kenn-
zeichnung in der Datenbank erkennbar. 

Je nach Handelsrichtung (Import oder Export) und Empfänger-/Ursprungsland sind Hinweise zu 
gültigen Bestimmungen (wie auch der Dual-Use-Verordnung) mit der jeweiligen Fußnote (z. B. 
DUxxx) gekennzeichnet. 

 

41 Bundesministerium für Finanzen (2025): AH-3100, Güter mit doppeltem Verwendungszweck; GZ BMF-
010302/0030-IV/8/2009 idF GZ 2025-0.357.210 vom 08. Mai 2025 
42 https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/calculation-customs-duties/customs-tariff/eu-customs-tariff-
taric_de 
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Abbildung 16: TARIC-Datenbank – Beispiel für Dual-Use-Kennzeichnung 

 

Fußnoten – Auszug: 

 

Quelle: Screenshot der TARIC-Datenbank, Stand Oktober 2025 

5.1.1. Bürokratische Anforderungen 

Findet der Exportierende beispielsweise in der TARIC-Datenbank für sein Produkt Hin-

weise auf eine Kennzeichnung mit der Dual-Use-Fußnote, dann sind nach dem oben an-

geführten Prozessschritten erhöhte Berichtspflichten für den Unternehmer die Folge. 

Diese beginnen bei…  

1) der Kontrolle, ob das eigene Gut tatsächlich in die Dual-Use-Verordnung fällt (in An-
hang I bzw. Anhang IV der EU-Verordnung nachschlagen) 

Falls es sich (nach Selbsteinschätzung) nicht um ein Dual-Use-Gut handelt: 

2) einer zusätzlichen Erklärung bei der Zollstelle, um eine falsche Zuordnung zu vermei-
den. 

Falls es sich (nach Selbsteinschätzung) um ein Dual-Use-Gut handelt: 
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3) zumindest die Registrierung des Unternehmens und Erfüllung weiterer Zusatz-
kriterien, wenn das gehandelte Gut unter eine Allgemeine Ausfuhrgenehmigung fällt 
(AT oder EU wie z. B. EU001) bis hin zu 

4) einer Antragsstellung auf eine Einzelgenehmigung bzw. Globalgenehmigung, für die 
zumindest auch eine Endverbleibserklärung und technische Leistungsbeschreibungen 
notwendig sind. 

Wie diese (auszugsweise) Liste an zusätzlichen Schritten bereits vermuten lässt, erhöhen 

sich also bei einer Kennzeichnung im TARIC-System jedenfalls bereits die bürokratischen 

Anforderungen an den Exportierenden. Zusätzlich sind jedoch erhöhte rechtliche wie auch 
unternehmerische Risiken damit verbunden. 

5.1.2. Rechtliches Risiko 

Sollte der Unternehmer sein Exportgut falsch eingeordnet und die eigentliche Dual-Use-

Transaktion daher ohne Genehmigung durchgeführt haben, sind hohe Geldstrafen43 bis 

hin zu mehrjährigen Freiheitsstrafen44 möglich.  

Geldstrafen können bis zu 40.000 Euro betragen. Die Länge der Freiheitsstrafe kann nach 

dem Außenwirtschaftsgesetz 2011 in der aktuellen Fassung (Oktober 2025) in schweren 
Fällen bis zu zehn Jahre betragen. Selbst bei einer Verletzung der gesetzlichen Vorgaben 

ohne Vorsatz (Fahrlässigkeit) ist beim Export in Drittstaaten eine Freiheitsstrafe von bis zu 

einem Jahr möglich. (AußWG 2011 §79(3)).  

Mit den rechtlichen Folgen einhergehende Risiken sind: 

• weitreichende Reputationsschäden für das Unternehmen 

• Verlust von Marktpräsenz im Exportmarkt 

• Erfassung auf Blacklists 

• Möglicherweise Ausschluss bei zukünftigen Vergabeverfahren 
• etc. 

5.1.3. Unternehmerisches Risiko 

Hat das Unternehmen die Zuordnung richtig vorgenommen und muss eine Einzel- oder 

Globalgenehmigung beantragen, dann bleibt weiterhin die Bearbeitungszeit durch die 

Fallprüfung der nationalen zuständigen Behörde eine beträchtliche Hürde. Dauert die 

 

43 Für verwaltungsrechtlich strafbare Handlungen. 
44 Für gerichtlich strafbare Handlungen. 
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Bearbeitung zu lange, kann dies im Ernstfall bedeutend, dass die vereinbarte Lieferzeit 

deutlich überschritten wird oder der Geschäftspartner insgesamt vom Vertrag zurücktritt. 

5.2. Hypothese 1: Signaling-effect 

Der bürokratische Aufwand sowie das rechtliche und unternehmerische Risiko des Exports 

eines Dual-Use-Gutes bzw. eines ähnlichen Gutes könnten so hoch sein, dass Exporteure 

von dem Export „präventiv“ abgehalten werden. Der Effekt entsteht, dieser Logik folgend, 

hierbei also nicht direkt durch tatsächlichen den Autorisierungsprozess selbst, sondern 

durch das Signal, dass die Kennzeichnung mit der Fußnote in der Zolldatenbank (TARIC) 

sendet und damit zumindest firmeninterne Checks sowie zusätzliche Berichtspflichten 
auslöst, bevor in ein Drittland exportiert wird. Die möglichen Wirkungsmechanismen 

berücksichtigend, wenn eine KN-Produktgruppe in der Zolldatenbank, als relevant für die 

Dual-Use-Verordnung gekennzeichnet ist, wird folgende Hypothese aufgestellt: 

Hypothese 1: Allein die Kennzeichnung einer Produktegruppe in der TARIC-Datenbank mit 

der Fußnote „Dual-Use“ führt zu einer Reduktion der Exportaktivität. 

5.2.1. Daten 

Um die Hypothese testen zu können muss ein geeigneter Datensatz zusammengestellt 
werden.  

Erstens müssen sich die Daten nicht nur auf die eigentlichen kontrollierten Dual-Use-

Güter, sondern auf den gesamten Ausfuhrbereich (gekennzeichnete KN-Codes in TARIC) 

beziehen, da die Signalwirkung bereits auf dieser Ebene wirkt: Die relevanten KN-Codes 

pro Jahr können mithilfe der Korrelationstabelle (DG TAXUD) identifiziert werden. Zweitens 

muss es genug Variation in der Zugehörigkeit von KN-Produkten zum Ausfuhrbereich 

über die Zeit geben, um den Effekt einer Statusveränderung identifizieren zu können. 

Diese Anforderung wird durch die jährliche Aktualisierung der Güterlisten (siehe Kapitel 
3.1.2) erfüllt. 

Abbildung 17 zeigt, wie viele KN-Codes pro Jahr den Dual-Use-Ausfuhrbereich definieren 

und andererseits, aufgeschlüsselt nach Statusänderung der Codes, in welchem Jahr wie 

viele Codes hinzugekommen, weggefallen oder sogar wiedereingeführt wurden. 

Die Anzahl der KN-Codes ist seit dem Jahr 2012 um 312 gestiegen und lag im Jahr 2024 

bei 1.348. Während im Jahr 2015 einige neue Codes den Umfang des Ausfuhrbereichs 

erweitert haben, so fanden 2017, 2020 und 2022 einige Ersetzungen alter Codes statt 

(siehe rote und graue Säulenbereiche). 
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Abbildung 17: Entwicklung der relevanten KN-Codes für den Dual-Use-
Ausfuhrbereich, 2012-2024 

 

Quelle: Economica. 
* In diesen Jahren sind zusätzlich unterjährige Änderungen der relevanten KN-Codes laut Korrelationstabelle (DG TAXUD) 
vorgenommen worden. 

Mithilfe der jeweils relevanten Codes wurden anschließend Daten zum Extra-EU-Export für 

die Jahre 2012 bis 2024 von Comext bezogen. Insgesamt konnten Daten zum EU-Export 

für 1.766 verschiedene KN-Codes, 214 verschiedene Importpartner und 13 Jahre verwen-
det werden. Die Handelsflüsse in diesem Datensatz sind aggregiert auf der Seite der Ex-

porteure, sodass unter zusätzlicher Berücksichtigung von Null-Handelsflüssen den folgen-

den Analysen insgesamt knapp fünf Millionen45 Beobachtungen in diesem Paneldatensatz 

zugrundliegen. 

In der Datenaufbereitung wurde darauf geachtet Null-Handelsflüsse für Produktcodes zu 

entfernen bzw. als fehlenden Wert zu kennzeichnen, die aufgrund einer Aktualisierung 

des HS- bzw. KN-Systems für das jeweilige Jahr nicht mehr existierten. 

5.2.2. Deskriptive Analyse 

Eingeschränkt auf Produktcodes, die im Betrachtungszeitraum 2012 bis 2024 eine Status-

Änderungen in ihrer Zugehörigkeit zum Dual-Use-Ausfuhrbereich erfahren haben, zeigt 

Abbildung 18, wie sich die Summe der EU-Exporte zwei Jahre vor, bis zwei Jahre nach der 

Kennzeichnung mit der DU-Fußnote verändert haben. Die abgebildeten Exportsummen je 
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Diagramm (2014 bis 2022) basieren demnach auf unterschiedlichen Produktcodes, je 

nachdem, wann die Produktcodes erstmal als Dual-Use-relevant eingestuft wurden. 

Die Betrachtung der deskriptiven Analyse der Exportentwicklung zeigt gemischte 

Ergebnisse: Für Produkte, die in den Jahren 2014, 2015, 2018 und 2019 jeweils zum ersten 

Mal relevant im Kontext der Dual-Exporte waren, ist der Handelswert nachfolgend (T+1, 

T+2) gesunken. Für die anderen Zeitpunkte der Erst-Klassifikation zeigen sich in den 
Folgejahren hingegen steigende Exportzahlen. 

Abbildung 18: Entwicklung der relevanten KN-Codes für den Dual-Use-Ausfuhr-
bereich, 2012-2024 
 

 

Quelle: Economica. 
Anmerkung: T0 ist das Jahr in dem die Produkte erstmal dem Dual-Use-Ausfuhrbereich zugeordnet werden und ist mit der 
roten Säule gekennzeichnet. Für die erste Abbildung links oben (2014) repräsentiert die rote Säule das Jahr 2014.  

Die Entwicklung der Exporte wird von vielfältigen Faktoren beeinflusst. Nicht nur die 
Kennzeichnung allein, sondern auch allgemeine wirtschaftliche Effekte sowie 

Nachfrageeffekte wirken sich auf die Höhe der realisierten Exporte aus. 

Weil allein über die deskriptive Analyse noch keine Aussagen zum kausalen Effekt der 

Klassifizierung gemacht werden können, wird im nächsten Schritt die Hypothese mithilfe 

eines ökonometrischen Modells getestet. 

 

5.2.3. Hypothesentestung H1 
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Zur Testung der Hypothese wird folgendes Modell angewandt: 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑗𝑡𝑝 = 𝑒𝑥𝑝⁡(𝛿 ⋅ 𝑑𝑢𝑎𝑙𝑢𝑠𝑒𝑡𝑝 + 𝜃𝑝𝑗⁡ + 𝛾𝑡𝑗) + 𝜀𝑗𝑡𝑝⁡ 

Grundsätzlich wird die Höhe der Exporte (Exportvalue) je Partnerland (j), Jahr (t) und KN-

Code bzw. Produkt (p) erklärt durch die Zugehörigkeit des Produktes zum Dual-Use-

Ausfuhrbereich, also ob die KN-Nummer im TARIC-System eine Dual-Use-Fußnote 

aufweist (dualuse: Dummy mit 1 = Kennzeichnung, 0 = keine Kennzeichnung).  

Die Kennzeichnung kann im vorliegenden Datensatz (nur extra-EU-Exporte) lediglich über 
die Zeit und zwischen den Produkten variieren. Da es sich hierbei um eine EU-weite 

Vorgabe handelt ist jedes Mitgliedsland gleichermaßen davon betroffen und auch die 

Importpartner (Drittländer) sind im Datensatz, was die Signalwirkung betrifft, gleicher-

maßen betroffen.  

Im Gegensatz zur deskriptiven Analyse können über die Modellierung jedoch zusätzliche 

Einflussfaktoren auf den Handelswert kontrolliert werden. Diese sind einerseits zeit-

invariante produktspezifische Effekte je Importland (θ) sowie zeitspezifische Effekte der 

Importeure (γ). Mit diesen beiden fixed effects werden beispielsweise Faktoren kontrolliert, 
die die Nachfrage nach Exportgütern aus der EU beeinflussen, selbst aber nichts mit der 

Statusänderung zum Dual-Use-Ausfuhrbereich an sich tun haben. Beispiele dafür wären 

die allgemeine wirtschaftliche Lage im Importpartnerland oder auch strategische Ab-

hängigkeiten der Importpartner von dem jeweiligen Produkt. 

5.2.3.1. Ergebnisse 

Mit unterschiedlichen Methoden geschätzt (OLS, negatives Binomialmodell, Poisson-

Pseudo-Maximum-Likelihood) zeigen die signifikanten Ergebnisse46, dass der extra-EU-

Handelswert ceteris paribus um 4,0% bis zu 10,2% niedriger ausfällt, wenn Produkte mit 

einer DU-Fußnote im TARIC-System gekennzeichnet sind. Diese Ergebnisse beziehen sich 

auf die Gruppe der Produkte, die im Beobachtungszeitraum zumindest einmal die Fuß-

note aufgewiesen haben. 

Geht man davon aus, dass der so berechnete Signaling-Effekt einen unbeabsichtigten ne-

gativen Effekt auf die Exportaktivität darstellt, so könnte unter Berücksichtigung des tat-

sächlichen Handels mit Dual-Use-Gütern die Handelsauswirkung durch die Verhinderung 

eines solchen Effekts geschätzt werden: Für Österreich würde eine Beseitigung des unbe-

absichtigten Signaling-Effekts für Güter, die keinen doppelten Verwendungszweck auf-

 

46 Siehe dazu auch die Tabelle mit den Regressionsergebnissen im Anhang. 
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weisen (jedoch aktuell mit einer Fußnote im TARIC-System gekennzeichnet sind), den Ex-

portwert ceteris paribus um 0,57 bis 1,58 Mrd. Euro erhöhen.47  

5.3. Wirkungsweise 2: Gold-Plating 

Die EU-Verordnung 2021/821 bietet jedem Mitgliedstaat die Möglichkeit, bestimmte Teile 

der Verordnung strenger auszulegen, als dies in der eigentlichen Grundfassung vor-

gesehen ist. Die EU-VO ist demnach anzusehen als rechtliche Mindestanforderungen an 

die Kontrolle für die Ausfuhr, Verbringung, Durchfuhr, technische Unterstützung und die 

Vermittlung von Handel mit Gütern mit doppeltem Verwendungszweck.  

Wie bereits in Kapitel 2.3.1 erläutert, sind beispielsweise sogenannte „Catch-All“-Klauseln 
eine typische Variante der strengeren Auslegungen der EU-Verordnung. In Ländern mit 

dieser Klausel fallen nicht nur Produkte des Anhang I der EU-Verordnung unter die 

Maßnahme, sondern, unter bestimmten Voraussetzungen48, potenziell auch alle anderen 

Produkte.  

Ein anderes Beispiel für eine Verschärfung der EU-Verordnung ist die Anwendung 

strengerer Bewertungskriterien. Artikel 6 Absatz 4 der EU-Verordnung besagt bspw.: 

„Ein Mitgliedstaat kann einzelstaatliche Rechtsvorschriften erlassen oder beibehalten, 
mit denen für Vermittlungstätigkeiten im Zusammenhang mit Gütern mit doppeltem 

Verwendungszweck, eine Genehmigungspflicht vorgeschrieben wird, wenn der 

Vermittler Grund zu der Annahme hat, dass diese Güter für eine der Verwendungen 
im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 bestimmt sind oder bestimmt sein könnten.“49 

In diesem speziellen Fall reicht also bereits der begründete Verdacht des Vermittlers aus, 

um eine Genehmigungspflicht für Vermittlungsaktivitäten für Dual-Use-Güter vorzuschrei-

ben. Ohne diese Verschärfung gilt bei Vermittlungstätigkeiten nur eine Genehmigungs-

pflicht,  

„[…] wenn der Vermittler von der zuständigen Behörde darüber unterrichtet worden 
ist, dass die betreffenden Güter ganz oder teilweise für eine der Verwendungen im 

Sinne des Artikels 4 Absatz 1 bestimmt sind oder bestimmt sein können.“ (EU-VO 

2021/821 Art.6(1)) 

Häufig im Zusammenhang mit EU-Richtlinien genannt, die im nationalen Recht schärfer 

umgesetzt wurden, als dies durch die Richtlinie ursprünglich vorgesehen war, spricht man 

 

47 Die Berechnungsgrundlage für die absoluten Werte sind österreichische Daten des Jahres 2024. 
48 In Österreich umfassen diese die „kritische Endverwendung“ und die „Kenntnis der kritischen Endverwendung“ 
(Quelle: https://www.bmwet.gv.at/Themen/Exportkontrolle/Export/Dual-Use.html) 
49 EU-VO 2021/821 Art.6(4) 
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auch diesem Fall von „Gold-Plating“: Die Mitgliedstaaten können die Kontrollen auf nicht 

gelistete Produkte ausweiten und/oder strengere Kriterien zur Kontrolle bzw. der 

Genehmigung einführen. Sie entscheiden selbst darüber, wie stark sie die Möglichkeiten 

zur Verschärfung ausnutzen wollen, also wie umfangreich das Gold-Plating im nationalen 

Recht ausfallen soll.  

5.4. Hypothese 2: Stringency-Effect 

Je nach nationaler Umsetzung der Verschärfungs- bzw. Ausweitungsmöglichkeiten 

basierend auf der EU-Verordnung unterscheidet sich demnach auch in der Praxis die 

Strenge in der Kontrolle des Handels zwischen den Mitgliedstaaten. Geht man von einer 
strengeren Kontrolle aus, liegt der Gedanke nahe, dass der tatsächliche Handelswert umso 

geringer ausfällt, je strenger das Mitgliedsland die Verordnung umsetzt. Daraus folgt 

Hypothese 2: 

Hypothese 2: Umso strenger die Auslegung der EU-Verordnung in einem Mitgliedstaat 

ausfällt (Gold-Plating), umso weniger Dual-Use-Export findet statt. 

5.4.1. Daten 

Als Grundlage zur Prüfung der Hypothese sind zusätzliche Daten notwendig. In erster 
Linie betrifft dies Messwerte zur Beurteilung der Auslegungsstrenge der EU-Verordnung 

je Mitgliedsstaat. Idealerweise würde sich ein solcher Messwert bspw. auf die praktische 

Umsetzung in den Einzelfallkontrollen der jeweiligen nationalen Behörden beziehen, 

jedoch sind dazu leider keinen Daten verfügbar.  

Als Proxy wird stattdessen ein Indikator herangezogen der zeigen soll, inwieweit Länder 

zu einer strengeren Auslegung der Regelungen in Verbindung mit Dual-Use-Kontrollen 

neigen. Hierfür werden offizielle Angaben der Mitgliedstaaten herangezogen, die von CMS 

Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH aufbereitet wurden50. Verfügbar sind dadurch 
pro Mitgliedstaat Informationen zu 10 verschiedenen Artikeln der EU-Verordnung. Ob 

diese Artikel im Mitgliedsland jeweils strenger ausgelegt werden, ist über die verfügbaren 

Informationen jeweils nur eine ja/nein-Entscheidung messbar. Daten hierzu liegen für 27 

Mitgliedstaaten für die Jahre 2012, 2016, 2022, 2023 und 2024 vor.  

Tabelle 5 listet die Artikel der EU-Verordnung auf, die von den Mitgliedsstaaten strenger 

ausgelegt werden können. Dies reicht von der Erweiterung der kontrollierbaren Güter auf 

 

50 Siehe verschiedene Informationsvermerke (z. B. C/2024/5881) im Amtsblatt der Europäischen Union und CMS 
(2025): Gutachten zum Export von Single- und Dual-Use-Gütern, Wien. 
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nicht gelistete Güter (siehe bspw. Artikel 4, 6, 7, 8, 9, 11) bis hin zu Verschärfungen in der 

Genehmigung für gelistete Güter (siehe bspw. Artikel 6, 7, 8, 11). In welchen Bereichen 

sich eine optional strengere Auslegung auswirken kann ist in den beiden rechten Spalten 

der Tabelle vermerkt. Nicht jede Verschärfung betrifft direkt die Ausfuhr, sondern 

beispielsweise nur andere Aktivitäten (z. B. Vermittlungstätigkeiten). Andererseits sind 

auch nicht immer Güter aus Anhang I der EU-Verordnung betroffen (zum Beispiel wenn 
es in dem Artikel um die Ausweitung auf nicht gelistete Güter geht). Vermerkt ist 

außerdem noch ab welchem Jahr der jeweilige Artikel in der EU-Verordnung vorkommt. 

Für das Jahr 2012 beispielsweise gab es von 10 angeführten Artikeln nur 5. Erst ab 2023 

können alle 10 Artikel für die Beurteilung der Strenge herangezogen werden. 

Tabelle 5: Übersicht der Verschärfungsmöglichkeiten nach VO (EU) 2021/821 

Artikelnummer 
lt. VO 2021/821 Beschreibung seit 

Betrifft… 

Ausfuhr in 
Drittländer 

Güter  
aus Anhang I  

Artikel 4(3) Genehmigungspflicht für die Ausfuhr für 
zusätzliche Güter 2022 Ja Nein 

Artikel 5(3) Genehmigungspflicht für die Ausfuhr für 
zusätzlicher Güter zur digitalen Überwachung 

2023 Ja Nein 

Artikel 6(3) Vermittlungskontrolle - Ausweitung 2012 Nein Nein 

Artikel 6(4) Vermittlungskontrolle - Verschärfung 2012 Nein Ja 

Artikel 7(3) Durchfuhrkontrolle - Ausweitung u/o Verschärfung 2012 Nein Ja, inkl. alle 
anderen 

Artikel 8(4) Technische Unterstützung - Ausweitung 2023 Ja, mind. 
indirekt 

Nein 

Artikel 8(5) Technische Unterstützung - Verschärfung 2023 
Ja, mind. 
indirekt Ja 

Artikel 9(1) 
Genehmigungspflicht für die Ausfuhr für 
zusätzliche Güter aufgrund der öffentlichen 
Sicherheit 

2012 Ja Nein 

Artikel 11(2) Innergemeinschaftliche Verbringung – Ausweitung 2012 Nein Ja, inkl. alle 
anderen 

Artikel 11(8) 
Innergemeinschaftliche Verbringung – 
Verschärfung 2022 Nein Ja 

Quelle: Economica. 

Um aus den qualitativen Daten ein quantitatives Maß für die Berücksichtigung in weiteren 

Analysen zu erhalten, wurde für jedes Land der Wert „1“ eingesetzt, wenn das Land 

strengere Regeln umgesetzt hat und „0“ wenn dies nicht passierte. Aus diesen 

Informationen wurde anschließend für jedes Land pro Jahr der Anteil der Artikel 

berechnet, die strenger ausgelegt wurden.  

Dies wurde einerseits auf Basis aller im jeweiligen Jahr zur Verfügung stehenden Artikel 

durchgeführt (Index-Variante 1) sowie gezielt nur für Artikel, die die Ausfuhr direkt 
betreffen (Variante 2a) und nur für jene, die direkt Güter aus Anhang I betreffen (Variante 
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2b). Die Zugehörigkeit, kann auch in Tabelle 3 nachgelesen werden siehe Spalten unter 

„Betrifft…“). Pro Jahr liegt der Index-Wert für alle Varianten zwischen 0 (keine Verschärfung) 

und 1 (maximale Verschärfung = alle Artikel verschärft). Ein höherer Wert im Strenge-Index 

ist demnach als strengere Auslegung in den Mitgliedstaaten (mehr Gold-Plating) zu 

interpretieren. 

5.4.2. Deskriptive Analyse 

Im Jahr 2024 liegt der Strenge-Index der Variante 1 (alle Artikel) zwischen 0 und 0,8. Die 

strengste Auslegung im Vergleich zu den Minimalanforderungen in der EU-Verordnung 

ist in Schweden und Kroatien zu finden. Gar kein Gold-Plating ist jedoch in Portugal, Polen, 

Malta und Zypern zu beobachten. In diesen Ländern wurde keiner der erwähnten Artikel 

strenger ausgelegt. Österreich befindet sich im Ranking im Jahr 2024 auf Rang 7 und 

damit gleichauf mit Bulgarien, Lettland, Ungarn und Estland. 

Die Veränderung des Strenge-Index über die Zeit unterliegt zwei Entwicklungen: Erstens 
inwiefern der EU-Mitgliedstaat im Vergleich zum vorangegangenen Messzeitpunkt einen 

bestehenden Artikel nun strenger umsetzt und zweitens, wie der Staat neu hinzugekom-

mene Artikel der EU-Verordnung behandelt. Kommen beispielsweise einige neue Artikel 

hinzu, die der Staat im ersten Moment nicht strenger umsetzt, jedoch einen älteren Artikel 

nun erstmals dafür nutzt, muss sich der Index nicht automatisch erhöhen. Diese Berech-

nungsmethode berücksichtigt demnach immer den Möglichkeitsraum des Gold-Plating, 

welcher immer im Verhältnis zur zugrundeliegenden Regelung steht. Erst wenn der Anteil 

der strenger umgesetzten Artikel im Verhältnis zu allen zur Verfügung stehenden Artikel 
für das jeweilige Jahr steigt (sprich auch neue Artikel direkt strenger ausgelegt werden) ist 

eine Differenz des Index über die Zeit positiv.  
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Abbildung 19: Strenge-Index europäischer Staaten im Jahr 2024, Index-Variante 1 

 

Quelle: Economica. 

Positive Veränderungen des Strenge-Index (Variante 1) sind zwischen 2012 und 2024 für 

Schweden, Luxemburg, Italien zu beobachten (Abbildung 20). Die Niederlande, Frankreich, 

Portugal, Polen und Malta weisen keine Veränderung auf. Österreich befindet sich nach 
dieser Betrachtung in der Gruppe der Länder mit einer geringfügigen Verringerung des 

Indexwertes. Dies deutet darauf hin, dass Österreich vor allem die neueren Möglichkeiten 

zur Verschärfung nicht ausgenutzt hat (bspw. Art 8(4 u 5) und Art 5(3)). 
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Abbildung 20: Veränderung im Strenge-Index europäischer Staaten, 2012-2024, 
Index-Variante 1 
 

 

Quelle: Economica. 

Mithilfe der quantitativen Daten zum Strenge-Index (in den drei Varianten 1, 2a und 2b) 

sowie der Exportdaten der EU-Mitgliedstaaten kann in einem ersten Schritt untersucht 

werden, ob diese beiden Größen zusammenhängen. Dafür wird nachfolgend die Entwick-

lung des Exports von Dual-Use-Gütern je EU-Mitgliedstaat (angenähert über den Dual-

Use-Ausfuhrbereich in Drittländer) mit der Entwicklung des Strenge-Index verglichen. In 

Abbildung 21 repräsentiert jeder Punkt einen EU-Mitgliedstaat. Obwohl der Exportwert 

mit Gütern im Dual-Use-Ausfuhrbereich in Drittstaaten in fast jedem Land seit 2012 ge-
stiegen ist, so zeigt sich doch, dass zwischen der Höhe der Entwicklung und der Ver-

änderung im Strenge-Index eine negative Korrelation besteht. Dies deutet darauf hin, 

dass eine strengere Umsetzung der EU-Verordnung das Wachstum im Handel mit den 

betrachteten Gütern dämpft. 
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Abbildung 21: Korrelation zwischen Strenge-Index und Handelswert, Variante 1, 
2012-2024 

 

Quelle: Economica: 
Anmerkung: Zypern ist in dieser Darstellung ein Ausreißer und wurde daher exkludiert. Kroatien wurde aufgrund 
fehlender Daten für das Jahr 2012 (EU-Beitritt erst ab 07/2013) ebenfalls exkludiert. 

Weitere Analysen zur Korrelation zwischen Strenge-Index und der Exportentwicklung für 

unterschiedliche Zeitraume (z.B. 2016 bis 2023) sowie der Berücksichtigung eines Lags 

zwischen Veränderung im Strenge-Index und Auswirkung auf den Handelswert für alle 

drei Index-Varianten zeigt, dass der negative Zusammenhang konsistent ist.  

5.4.3. Hypothesentestung H2 

Um jedoch möglicherweise gleichzeitig wirkende Einflussfaktoren auf die Entwicklung des 
Handelswerts kontrollieren zu können, die die Ergebnisse aus der Korrelationsanalyse 

zufällig mitverursacht haben könnten, wird auch für die Testung von Hypothese 2 auf ein 

ökonometrisches Modell zurückgegriffen. 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖𝑗𝑡𝑝 = 𝑒𝑥𝑝⁡(⁡𝜌 ⋅ 𝛥⁡𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦𝑡𝑖 + 𝜗𝑖𝑗 ⁡ + 𝛾𝑡𝑗) + 𝜀𝑖𝑗𝑡𝑝⁡ 

Die Exporte (Exportvalue) von Exportland (i) ins Partnerland (j) im Jahr (t) des Produkts51 (p) 

werden hierbei erklärt durch die Veränderung des Gold-Plating. Gold-Plating und dessen 

 

51 Aufgrund des höheren Detailgrades des Datensatzes, welcher nun die Exportländer der EU einzeln abbildet, 
erhöht sich die Anzahl der Beobachtungen auf eine dreistellige Millionenzahl. Daher werden die Daten auf Ebene 
der Produkt-2-Steller aggregiert. Dies verringert die maximale Anzahl an Beobachtungen auf etwa 3,5 Mio. 
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Veränderung wird approximiert durch eine Veränderung des Strenge-Index im Exportland 

(i) in Jahr (t). Die Veränderung ist definiert als: 

𝛥⁡𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦𝑖𝑡 =  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖𝑡  − ⁡𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖𝑡−1 

Detaillierte Handelsdaten auf Exporteur-Importeur-Jahr-Produkt-Ebene sind für den Han-

del mit tatsächlichen Dual-Use-Produkten nicht verfügbar. Als Annäherung für den Export-

wert können daher lediglich Handelsdaten des Dual-Use-Ausfuhrbereichs herangezogen 

werden. Anders als in der Testung für H1 werden hier jedoch nur Exporte berücksichtigt, 

die im jeweiligen Jahr jedenfalls relevant für den Ausfuhrbereich sind.  

Der Strenge-Index kann definitionsgemäß lediglich über die Zeit und zwischen den EU-

Mitgliedstaaten variieren. Aus den verfügbaren Informationen kann keine Aussage zur Un-

terscheidung der Strenge der Auslegung zwischen einzelnen Produkten getroffen wer-

den, daher gilt der Index gleichermaßen für alle Produkte im Dual-Use-Ausfuhrbereich.  

Berücksichtigt man die Ebene der Variation des Strenge-Index, so können im Gegensatz 

zur deskriptiven Analyse in der ökonometrischen Analyse jedoch zusätzliche Einfluss-

faktoren auf den Handelswert über den Einsatz von fixed effects kontrolliert werden. Diese 

sind einerseits zeitinvariante Effekte der Handelsbeziehung zwischen zwei Ländern (expor-
ter-importer fixed effects; 𝜗) als auch zeitspezifische Effekte der Importeure (γ). Speziell die 

paarweisen fixed effects kontrollieren alle typischen Einflussfaktoren, die den Außenhandel 

betreffen aber über die Zeit konstant sind, wie die Distanz, gemeinsame Sprache, Kultur, 

historische Verbindungen, etc. Die Importeur-Jahr fixed effects hingegen kontrollieren 

bspw. für Nachfrageeffekte im Importland. 

5.4.3.1. Ergebnisse 

Die Schätzungen wurden einerseits für die verschiedenen Indexvarianten als auch für ver-

schiedene Subsamples (mit oder ohne Exporte in EU001-Zielländer, Einschränkung des 

Beobachtungszeitraums auf 2021 bis 2024, mit und ohne zusätzliche Kontrollvariablen auf 

Exporteur-Ebene, bzw. eine Kombination davon) durchgeführt. Am verlässlichsten hat sich 

der Effekt des Index der Variante 2b gezeigt. Dieser betrifft lediglich strengere Aus-
legungspraktiken in Zusammenhang mit Gütern aus Anhang I der Verordnung und passt 

damit am besten zum hier verwendeten Datenset (Dual-Use-Ausfuhrbereich nach Anhang 

I). Der Effekt des Index 2b ist in fast allen Spezifikationen signifikant negativ. In der Gruppe 

der Produkte, die im Beobachtungszeitraum als Dual-Use-Gut gekennzeichnet waren, 

führt demnach ein erhöhter Strenge-Indexwert c. p. zu geringerem Export.  

Legt man das konservativste Ergebnis der Schätzungen (PPML) zugrunde, dann beträgt 

der Parameter der Indexveränderung etwa 8,1%.  
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Konkret für Österreich würde die Verringerung des aktuellen Strenge-Index der Variante 

2b (also einer kompletten Rücknahme des Gold-Plating für Güter aus Anhang I) von 0,4 

auf 0 daher ceteris paribus den Exportwert von Dual-Use-Produkten um 280 Mio. Euro 

erhöhen.  
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6.  
Zusammenfassung 
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Die vorliegende Studie hatte zum Ziel die Auswirkungen der EU-Verordnung 2021/821 

über die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Durchfuhr, der technischen Unter-

stützung und der Vermittlung von Handel mit Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 

zu beleuchten. Dual-Use-Güter definieren sich darüber, ob sie sowohl für zivile als auch 

militärische Zwecke genutzt werden können. 

Gegliedert ist die Studie in vier Hauptteile: Zuerst wird die EU-Verordnung im Detail erläu-
tert. Dabei wird nicht nur auf den Hintergrund und die Ziele eingegangen, sondern auch 

auf die Definition der Güter, sowie die Bedingungen, die eine Kontrolle des Handels ver-

langen (Genehmigungskriterien) bzw. nicht erforderlich machen (Ausnahmen). Im zweiten 

Teil wird der Definitionsrahmen der Güter näher erläutert sowie auf die Problematik der 

Überleitung von Gütern laut EU-Verordnung zu Gütern gegliedert nach KN-System (üblich 

in der Exportstatistik) eingegangen. Teil drei widmet sich schließlich der Berechnung und 

Schätzung des tatsächlichen Dual-Use-Exports aus Österreich zwischen den Jahren 2012 

und 2024 sowie der Einordnung Österreichs im gesamteuropäischen Kontext. Der letzte 
Teil behandelt die zentralen Hypothesen, die im Rahmen der Analyse aufgestellt wurden 

und testet sie mit empirischen Methoden. 

Folgende Fragestellungen bzw. Hypothesen liegen der Analyse zugrunde: 

1. Wie hat sich der Handel mit Dual-Use-Gütern in Österreich über die Zeit entwickelt und 

in welcher Relation steht dieser zu den gesamteuropäischen Exporten? 

2. Wie wirkt sich die Umsetzung der Dual-Use-Verordnung bzw. die Kennzeichnung als 

Dual-Use-Gut auf den Handel mit diesen Gütern aus? 

• Hypothese 1: Allein die Kennzeichnung einer Produktegruppe in der TARIC-Daten-
bank mit der Fußnote „Dual-Use“ (Signaling), führt zu einer Reduktion der Export-

aktivität. 

• Hypothese 2: Umso strenger die Auslegung der EU-Verordnung in einem Mitglied-

staat ausfällt, umso weniger Dual-Use-Export findet statt. 

 

Hypothese 1 begründet sich durch die Komplexität der Prozesse im Export (angefangen 

bei der Güterbestimmung bis hin zu den notwendigen Berichtspflichten für den Exporteur 

bei einer Einzelfallprüfung), die aufgrund der EU-Verordnung nicht nur bei „echten“ Dual-
Use-Gütern anfallen, sondern teilweise auch für Güter, die lediglich in derselben KN-

Produktkategorie geführt werden. Der dahinterliegende Wirkungsmechanismus bezieht 

sich bei dieser Hypothese auf den einhergehenden bürokratischen Aufwand als auch das 

rechtliche Risiko, welche dazu führen könnten, dass potenzielle Exporteure „präventiv“ von 

der Ausfuhr abgehalten werden, wenn sie das „Signal“ (die Fußnote) sehen. 

Hypothese 2 hingegen bezieht sich auf die von der EU-Verordnung erfassten Güter 

(„echte“ Dual-Use-Güter), und gründet sich auf dem Verdacht, dass Gold-Plating negative 
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wirtschaftliche Auswirkungen haben kann. Hierfür musste ein neuartiger quantitativer 

Index entwickelt werden, der es ermöglicht Gold-Plating im Sinne der VO (EU) 2021/821 

zu messen. 

Für die Analyse wurden offizielle Datenmeldungen der EU (genehmigte Dual-Use-Handels-

werte) und Daten der Außenhandelsstatistik (Comext) herangezogen. Der neue sogenan-

nte „Strenge-Index“ basiert auf Recherchen von CMS52, die untersucht haben, welche 
Länder in welchen Jahren die einzelnen Artikel der EU-Verordnung strenger ausgelegt 

haben.  

Quantitative Methoden, die für die Testung der Hypothesen eingesetzt wurden, waren 

Korrelationsanalysen, sowie ökonometrische Panelmodelle (Pseudo-Maximum-Liklihood-

Modell mit fixed effects). 

Die Hauptergebnisse zeigen, dass Österreich an Bedeutung im Export von Dual-Use-

Gütern im gesamteuropäischen Kontext verliert. Seit dem Jahr 2020 verlor Österreich in 

etwa 0,3%-Punkte und liegt aktuell (2024) bei etwa 4,1%. Die Hypothesen 1 und 2 konnten 
bestätigt werden: Signaling-Effekte führen ceteris paribus zu einer Verringerung der 

Handelsaktivität (vorrangig für Produkte, die nicht unter die Dual-Use-Verordnung fallen), 

und Gold-Plating im Zusammenhang mit dieser Verordnung hat ceteris paribus ebenfalls 

negative Effekte auf den Handelswert.  

Insgesamt hat diese Studie erstmals versucht, sowohl die Signaling-Effekte als auch die 

Gold-Plating-Effekte, welche sich aus der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung der 

EU-Verordnung ergeben, zu quantifizieren und die Effektstärken für Österreich berechnet. 

Die Bildung eines neuen quantitativen Maßes für Gold-Plating im Zusammenhang mit der 
VO (EU) 2021/821 stellt ebenfalls eine Neuerung im diesem Forschungsfeldes dar. 

 

  

 

52 CMS (2025): Gutachten zum Export von Single- und Dual-Use-Gütern, Wien. 
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7.  
Conclusio  
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Obwohl sich die Datenlage zu den tatsächlichen Exporten kontrollierter Güter mit doppel-

tem Verwendungszweck seit der neuen EU-Verordnung (2021) erheblich verbessert hat, 

bleiben nach wie vor einige Informationslücken bestehen. Die Datenmeldung der EU-Mit-

gliedsstaaten findet bis heute großteils auf freiwilliger Basis statt, und auch die konkreten 

(nur teilweise vollständigen) Daten zum genehmigten Handelswert je EU-Mitgliedstaat 

sind aktuell lediglich ab dem Bezugsjahr 2022 verfügbar.  

Die Bereitstellung sehr detaillierte Exportstatistiken zu dem Thema sind bspw. aus 

Gründen des Datenschutz oder anderer Sicherheitsbedenken nicht für die Öffentlichkeit 

bestimmt, jedoch wäre zumindest die vollständige Datenerfassung auf aggregierte Ebene 

(z.B. nach EU-Mitgliedsstaat) eine Grundvoraussetzung für eine evidenzbasierte 

Politikberatung.  

Die Studie hat versucht, diese Datenlücken für Österreich zu füllen und damit einen An-

haltspunkt und eine empirische Grundlage für die Meinungsbildung zu diesem Thema be-

reitzustellen. Dabei stützt sich die Analyse auf einige Annahmen, die bei der Interpretation 
der Ergebnisse jedenfalls berücksichtigt werden müssen. Die wichtigsten sind bspw. die 

Annahme, dass sich der „Überschätzungsfaktor“53 über die Zeit nicht verändert hat, so-

wohl auf EU- als auch auf österreichischer Ebene. Weitere Annahmen, die implizit über die 

Modellierung zur Hypothesen-Testung einfließen, müssen ebenfalls berücksichtigt wer-

den.  

Die Hauptergebnisse, unter Berücksichtigung aller Annahmen zeigen, dass der Anteil ös-

terreichischer Exporte von Dual-Use-Gütern im EU-Kontext über die Zeit langsam 

zurückgeht. Gleichzeitig weist die Hypothesentestung darauf hin, dass beispielsweise die 
Rücknahme von Gold-Plating bereits dazu beitragen würde diesem Trend zu begegnen. 

Negative Externalitäten durch die ungewollten Signaling-Effekte einer Kennzeichnung in 

TARIC, sind eine Herausforderung auf EU-Ebene. Diesbezügliche Verbesserungs-

vorschläge müssen jedenfalls den hohen Komplexitätsgrad im Exportvorgang im 

Allgemeinen berücksichtigen, bzw. versuchen diesen zu reduzieren. Aufgrund des sub-

stanziellen Anteils von Exportprodukten in derselben KN-Gruppe, die keine „echten“ Dual-

Use-Güter darstellen, hat eine Auflösung dieses Effekts potenziell eine höhere absolute 

Wirkung als die Rücknahme des Gold-Platings. Auch über diesen Wirkungskanal ist also 
ein konkreter handelssteigernder Effekt realisierbar.  

Obwohl im Rahmen dieser Studie auch ein gänzlich neuer Indikator für die Strenge der 

Umsetzung entwickelt wurde, so bleibt eine inhaltliche Erweiterung bzw. eine detailliertere 

 

53 Bezieht sich auf das Verhältnis tatsächlich genehmigten Handels mit Dual-Use-Gütern zu den offiziellen Daten 
der Handelsstatistik über den relevanten Dual-Use-Ausfuhrbereich. 
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Ausarbeitung der Umsetzungsunterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten Aufgabe 

zukünftiger Untersuchungen zum Thema. 

  



Handel unter Kontrolle – Eine Dual-Use-Exportanalyse 64 

8.  
Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Auszug aus Anhang I der VO (EU) 2021/821 ........................................................ 19 

Abbildung 2: Beispiel für N zu N Beziehung zwischen Dual-Use- und KN-

Klassifikation ........................................................................................................................................... 21 

Abbildung 3: Klassifikationsüberleitung Dual-Use zu KN, Stand 2024 ................................... 22 

Abbildung 4: Genehmigter Handel mit Dual-Use-Gütern in der EU, 2022............................ 27 

Abbildung 5: Wert der Einzelgenehmigungen*, 2022 ................................................................ 29 

Abbildung 6: Einzelgenehmigungen* 2022: Verteilung nach Güterkategorie .................... 30 

Abbildung 7: Top 20 Einzelgenehmigungen* der EU 2022 je Güterkategorie .................... 31 

Abbildung 8: Bestimmungsziele der Einzelgenehmigungen* 2022 der gesamten EU ..... 32 

Abbildung 9: Bestimmungsziele der Einzelgenehmigungen* 2022 aus Österreich: 

Verteilung nach Bestimmungsziel .................................................................................................... 33 

Abbildung 10: Dual-Use-Ausfuhrbereich versus genehmigter Handel für Österreich ...... 35 

Abbildung 11: Dual-Use-Ausfuhrbereich anteilig am Gesamtexport, 2012-2024, 

(jeweils extra-EU exkl. EU001-Zielländer)........................................................................................ 36 

Abbildung 12: Österreichs Anteil am europäischen Dual-Use-Ausfuhrbereich, 

2012-2024, (jeweils extra-EU exkl. EU001-Zielländer) ................................................................. 37 

Abbildung 13: Geschätzter tatsächlicher Dual-Use-Export aus Österreich, 2012-

2024, (jeweils extra-EU exkl. EU001-Zielländer) ............................................................................ 37 

Abbildung 14: Geschätzter tatsächlicher Dual-Use-Export anteilig am 

Gesamtexport, 2012-2024, (jeweils extra-EU exkl. EU001-Zielländer).................................... 38 

Abbildung 15: Geschätzter tatsächlicher Dual-Use-Export anteilig am 

Gesamtexport, 2012-2024, (jeweils extra-EU exkl. EU001-Zielländer).................................... 39 

Abbildung 16: TARIC-Datenbank – Beispiel für Dual-Use-Kennzeichnung ............................ 43 

Abbildung 17: Entwicklung der relevanten KN-Codes für den Dual-Use-
Ausfuhrbereich, 2012-2024 ................................................................................................................ 46 

Abbildung 18: Entwicklung der relevanten KN-Codes für den Dual-Use-

Ausfuhrbereich, 2012-2024 ................................................................................................................ 47 

Abbildung 19: Strenge-Index europäischer Staaten im Jahr 2024, Index-Variante 1 ........ 53 

Abbildung 20: Veränderung im Strenge-Index europäischer Staaten, 2012-2024, 

Index-Variante 1 .................................................................................................................................... 54 

Abbildung 21: Korrelation zwischen Strenge-Index und Handelswert, Variante 1, 

2012-2024 ............................................................................................................................................... 55 

Abbildung 22: Klassifikationsüberleitung Dual-Use-Gruppen zu KN, Stand 2024 .............. 67 



Handel unter Kontrolle – Eine Dual-Use-Exportanalyse 65 

 

9.  
Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Internationale Kontrollregime für Dual-Use-Güter ..................................................... 9 

Tabelle 2: Vorgänger der aktuellen EU-Verordnung 2021/821 ................................................ 10 

Tabelle 3: Nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigungen in Österreich .............................. 15 

Tabelle 4: Allgemeine Ausfuhrgenehmigungen der Union ....................................................... 15 

Tabelle 5: Übersicht der Verschärfungsmöglichkeiten nach VO (EU) 2021/821.................. 51 

 

10.  
Quellen 

 

Bundesministerium für Finanzen (2025): Arbeitsrichtlinie AH-3100, Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck; GZ BMF-010302/0030-IV/8/2009 idF GZ 2025-0.357.210 vom 

08. Mai 2025. 

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (2025): Thema Exportkontrolle: 

https://www.bmwet.gv.at/Themen/Exportkontrolle/Export/Dual-

Use/Allgemeingenehmigung-Dual-Use.html und 

https://www.bmwet.gv.at/Themen/Exportkontrolle/Export/Dual-Use/Ausfuhr.html 

DG TAXUD (2025): Dual-Use-Korrelationstabellen abgerufen von 

https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-
dfe50ae1263b/library/c3d06bd7-6ef0-4771-bbd7-f92b976ae9a0;  

DG TRADE (2025): Update der Kontrollliste 2025; abgerufen von 

https://policy.trade.ec.europa.eu/news/2025-update-eu-control-list-dual-use-

items-2025-09-08_en;  

https://www.bmwet.gv.at/Themen/Exportkontrolle/Export/Dual-Use/Allgemeingenehmigung-Dual-Use.html
https://www.bmwet.gv.at/Themen/Exportkontrolle/Export/Dual-Use/Allgemeingenehmigung-Dual-Use.html
https://www.bmwet.gv.at/Themen/Exportkontrolle/Export/Dual-Use/Ausfuhr.html
https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/c3d06bd7-6ef0-4771-bbd7-f92b976ae9a0
https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/c3d06bd7-6ef0-4771-bbd7-f92b976ae9a0
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/2025-update-eu-control-list-dual-use-items-2025-09-08_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/2025-update-eu-control-list-dual-use-items-2025-09-08_en


Handel unter Kontrolle – Eine Dual-Use-Exportanalyse 66 

Europäische Kommission (2021): Bericht der Kommission an das europäische Parlament 

und den Rat über die Durchführung der Verordnung (EU) 2021/821 über eine 

Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen 

Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit 

doppeltem Verwendungszweck; COM (2021) 716 final vom 23.11.2021, Brüssel. 

Europäische Kommission (2024): Informationsvermerk - Verordnung (EU) 2021/821 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über eine Unionsregelung für die 

Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung, der 

Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem 

Verwendungszweck: Angaben zu den Maßnahmen der Mitgliedstaaten nach den 

Artikeln 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 und 23; C/2024/5881 

Europäische Kommission (2024): Empfehlung (EU) 2024/214 der Kommission vom 10. 

Januar 2024 über Leitlinien für die Methodik der Erhebung und Verarbeitung von 

Daten für die Erstellung des Jahresberichts über die Kontrolle der Ausfuhr, der 
Vermittlung, der technischen Unterstützung, der Durchfuhr und der Verbringung 

betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck gemäß der Verordnung (EU) 

2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates; L 2024/214 

Europäische Kommission (2025): Bericht der Kommission an das europäische Parlament 

und den Rat über die Durchführung der Verordnung (EU) 2021/821 über eine 

Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen 

Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit 

doppeltem Verwendungszweck; COM (2025) 19 final vom 30.01.2025, Brüssel. 

Europäisches Parlament (2021): Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine Unionsregelung für die Kontrolle der 

Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung, der Durchfuhr und der 

Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck, ABl L206. 

Eurostat (2025): Metadaten zu Statistik International Trade in Goods: 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ext_go_detail_sims.htm#short

data_compDisseminated 

SIPRI & Ecorys (2015) Final report: Data and information collection for EU dual-use export 
control policy review 

Versino, C., 2015, ‘Data views and comments on the Data Exchange Questionnaire for the 

year 2013’. Presentation to the 52nd Dual-Use Coordination Group, Brussels, 10 

March 2015 zitiert in in SIPRI & Ecorys, 2015, Data and information collection for 

EU dual-use export control policy review 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ext_go_detail_sims.htm#shortdata_compDisseminated
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ext_go_detail_sims.htm#shortdata_compDisseminated


Handel unter Kontrolle – Eine Dual-Use-Exportanalyse 67 

 

11.  
Anhang  

 

Die Überleitung von den unterschiedlichen Produktgattungen in die KN-Klassifikation 

zeigt, dass am häufigsten Materialen, Werkstoffe, Systeme, Ausrüstungen und 

Bestandteile als abgegrenztes Produkt nach KN-System auf 8-Steller-Ebene vorkommen.  

Abbildung 22: Klassifikationsüberleitung Dual-Use-Gruppen zu KN, Stand 2024 
 

 

 
Quelle: DG TAXUD, eigene Darstellung 
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11.1. Regressionsergebnisse (Auszug) zu Hypothese 1 

Handelsdaten basieren auf Comext und umfassen alle Ausfuhren die im Beobachtungs-
zeitraum 2012-2024 jemals als dem Dual-Use-Ausfuhrbereich zugehörig definiert waren, 

also auch Exportwerte zu Produkten die z. B. im Jahr 2012 noch nicht als Dual-Use-Güter 

galten, aber z. B. ab 2014. Exportdaten sind aggregiert auf Exporteur-Ebene (gesamt EU-

Exporte). 

 

11.2. Regressionsergebnisse (Auszug) zu Hypothese 2 

Handelsdaten basieren auf Comext und umfassen den Dual-Use-Ausfuhrbereich der im 

jeweiligen Jahr über die Korrelationstabelle definiert ist. Zur Reduktion der 
Beobachtungen musste der Ausfuhrbereich auf KN-2-Steller-Ebene aggregiert werden. 
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